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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K  

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. Barbara MAGELE als 

Einzelrichterin über die Beschwerde von X X X X  , geb. X X X X  , StA. Afghanistan, vertreten 

durch RA Mag. Sarah KUMAR, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und 

Asyl vom 21.04.2017, Zl. 1083653503-151131548, nach Durchführung einer mündlichen 

Verhandlung am 10.06.2021, zu Recht erkannt: 

A) 

I. Die Beschwerde wird gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 idgF als unbegründet abgewiesen. 

II. In Erledigung der Beschwerde hinsichtlich Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides 

wird  X X X X  gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 idgF der Status des subsidiär Schutzberechtigten 

in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan zuerkannt. 

III. Gemäß § 8 Abs. 4 AsylG 2005 idgF wird dem Beschwerdeführer eine befristete 

Aufenthaltsberechtigung bis 14.10.2022 erteilt. 

IV. Der Beschwerde hinsichtlich der Spruchpunkte III. und IV. des angefochtenen Bescheides 

wird stattgegeben und diese ersatzlos behoben. 

B) 

Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

I. Verfahrensgang: 

1. Der Beschwerdeführer, ein afghanischer Staatsangehöriger, stellte nach illegaler, 

schlepperunterstützter Einreise in das österreichische Bundesgebiet am 19.08.2015 den 

gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz. 

Bei der Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes am 21.08.2015 gab 

der Beschwerdeführer zu Protokoll, dass er aus Kabul stamme, die Sprache Dari spreche, der 

Religionsgemeinschaft der sunnitischen Muslime und der Volksgruppe der Tadschiken 

angehöre sowie ledig sei. Der Beschwerdeführer habe zehn Jahre die Grundschule besucht 

und keine Berufserfahrung. Er habe neben seinen Eltern drei jüngere Brüder. Zum 

Ausreisegrund führte der Beschwerdeführer an, dass er eine Fußballhalle gemietet gehabt 

habe. Dort seien immer wieder anonyme Personen gekommen, die mit „uns“ über Religion 

und den Krieg gegen Ungläubige geredet hätten. Sie hätten gemeint, dass sie junge Leute 

seien und gegen Ungläubige kämpfen und ihr Land verteidigen sollten. Sie hätten ihnen auch 

damit gedroht, dass sie sie vernichten würden, sollten sie nicht mitmachten. „Wir“ hätten eine 

Anzeige bei der Polizei erstattet, wo sie erfahren hätten, dass die genannten Personen 

Terroristen seien. Daraufhin hätten die Eltern des Beschwerdeführers gesagt, dass sein Leben 

in Gefahr sei und er flüchten solle. Im Falle einer Rückkehr in seine Heimat befürchte der 

Beschwerdeführer getötet zu werden. 

2. Anlässlich seiner Einvernahme durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl am 

07.04.2017 gab der Beschwerdeführer zu Protokoll, dass er gesund sei. Er stamme aus der 

Stadt Kabul und habe dort bis zu seiner Ausreise gemeinsam mit seiner Familie in einem 

Mietshaus gelebt. Er gehöre der Religionsgemeinschaft der sunnitischen Muslime und der 

Volksgruppe der Tadschiken an. Er spreche Dari und habe zehn Jahre die Schule besucht. Der 

Beschwerdeführer habe ab Mai 2015 eine Sporthalle gemietet und diese gegen Entgelt zur 

Verfügung gestellt. Sein Vater arbeite als Taxifahrer, seine Mutter sei Hausfrau und seine 

Brüder gingen zur Schule. Der Beschwerdeführer habe zudem in Kabul drei Onkel und fünf 

Tanten sowie eine weitere Tante in der Provinz Panjshir. Der Beschwerdeführer habe Kontakt 

zu seiner Familie. 
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Zu seinem Fluchtgrund brachte der Beschwerdeführer vor, dass er zusätzlich zum Schulbesuch 

gemeinsam mit zwei anderen Personen eine ganztägig geöffnete Sporthalle betrieben habe. 

Eines Tages seien spät in der Nacht drei verdächtige Personen in die Sporthalle gekommen 

und hätten gemeint, dass sie beim Fußball zuschauen wollten. Sie seien danach zum 

Beschwerdeführer ins Büro gekommen und hätten um einen Termin zum Fußballspielen 

gegen 22:00 Uhr gefragt. Der Beschwerdeführer habe nur einen Termin von 22:30 – 24:00 Uhr 

gehabt und die drei Personen hätten gesagt, dass sie mit ihrem Bruder darüber beraten 

würden. Sie seien dann um 22:30 Uhr gekommen und wollten ein Monats-Abo. Sie hätten für 

zwei Monate im Voraus bezahlt. Gegenüber der Sporthalle befinde sich das nationale 

Sprachzentrum für Urdu und neben diesem Gebäude würden Regierungsangehörige wohnen. 

Zusätzlich würden auch noch ehemalige Krieger der Gruppe „Ghomandian“ dort leben. Die 

drei Männer hätten vier Termine bekommen, wovon sie jedoch drei nicht wahrgenommen 

hätten. Als sie beim vierten Termin gekommen seien, hätten sie gesagt, dass ihre Brüder zu 

viel zu tun hätten und sie deshalb nicht mehr kommen würden. Sie hätten kein Problem mit 

dem Verfall der Bezahlung gehabt. Die Männer hätten dann Werbung gegen die Regierung 

und gegen die Gruppe „Ghomandian“ gemacht. Diese Gruppe arbeite mit den US-Streitkräften 

zusammen. Die Männer hätten behauptet, dass Mitglieder dieser Gruppe deshalb Ungläubige 

seien. Der Beschwerdeführer sei darüber sehr erschrocken gewesen. Sie hätten ihm dann 

noch erzählt, dass die „Ghomandian“ Verräter seien. Der Beschwerdeführer sei verängstigt 

gewesen und habe am nächsten Morgen seien Vater angerufen, der ihm vorgeschlagen habe, 

zur Polizei zu gehen. Nachdem der Beschwerdeführer der Polizei den Sachverhalt geschildert 

habe, sei diese schnell in die Halle gekommen, da in dem Viertel die Regierungsmitglieder 

wohnhaft seien. Ungefähr eine Stunde später hätten ihn diese drei verdächtigen Personen 

angerufen und wissen wollen, wieso er die Polizei informiert habe. Die Polizisten seien 

während des Anrufs anwesend gewesen. Der Beschwerdeführer sei als Verräter beschimpft 

worden, weil er die Polizei eingeschaltet habe. Er habe den anwesenden Polizisten vom Inhalt 

des Anrufs erzählt. Er habe ihnen auch gesagt, dass er als Verräter bezichtigt worden sei und 

dass alle Verräter getötet werden würden. Ein Offizier habe dann sein Handy genommen und 

sei aus der Halle hinausgegangen. Der Beschwerdeführer habe dann mit dem Handy eines 

Polizisten seinen Vater angerufen, der sofort in die Halle gekommen sei. 30 Minuten später 

sei der Polizist mit dem Handy des Beschwerdeführers zurückgekommen. Der Offizier habe 

gesagt, dass er das Handy für eine Überwachung auf die Polizeistation mitgenommen habe. 

Die Polizei habe den Beschwerdeführer dann mit dem Auto nach Hause gebracht. Der 

Beschwerdeführer sei für ungefähr zehn Tage nicht ins Freie gegangen und sein Vater habe 

ihn vier Tage lang in der Halle vertreten, bevor der Beschwerdeführer den Mietvertrag 

kündigen habe müssen. Die Polizei habe ihm dann mitgeteilt, dass diese Personen die 



- 4 - 

 

Sporthalle für ihre Zwecke nutzen hätten wollen. Dem Beschwerdeführer sei von seinem Vater 

nahegelegt worden, das Land zu verlassen, da sein Leben in Gefahr sei. Ein Bekannter aus 

Europa habe dann den Schlepper vorgeschlagen. 

Im Rahmen der Einvernahme legte der Beschwerdeführer diverse Integrationsunterlagen vor. 

3. Mit dem angefochtenen Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl wurde der 

Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 

13 AsylG 2005 bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) 

und gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 bezüglich der Zuerkennung des Status 

des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan (Spruchpunkt 

II.) abgewiesen. Dem Beschwerdeführer wurde gemäß § 57 AsylG 2005 ein Aufenthaltstitel 

aus berücksichtigungswürdigen Gründen nicht erteilt. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 iVm 

§ 9 BFA-VG wurde gegen ihn eine Rückkehrentscheidungen gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen 

und weiters gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass die Abschiebung des Beschwerdeführers 

gemäß § 46 FPG nach Afghanistan zulässig sei (Spruchpunkt III.). Weiters wurde innerhalb des 

Spruches ausgeführt, dass die Frist für die freiwillige Ausreise des Beschwerdeführers gemäß 

§ 55 Abs. 1 bis 3 FPG 14 Tage ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung betrage (Spruchpunkt 

IV.). 

4. Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde und wurde 

nach Wiederholung der bisher getätigten Angaben im Wesentlichen ausgeführt, dass er 

aufgrund seines schlüssigen Vorbringens und der allgemein schlechten Sicherheitslage in ganz 

Afghanistan bedroht werde. Beantragt wurde die Abhaltung einer mündlichen Verhandlung. 

5. Am 13.03.2020 übermittelte der Beschwerdeführer ein Konvolut an Integrationsunterlagen. 

6. Am 10.06.2021 fand vor dem Bundesverwaltungsgericht eine öffentliche, mündliche 

Verhandlung statt, an welcher der Beschwerdeführer und seine Rechtsvertretung teilnahmen. 

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ist entschuldigt ferngeblieben. Im Rahmen der 

Beschwerdeverhandlung wurde der Beschwerdeführer ausführlich zu seinen Fluchtgründen, 

Rückkehrbefürchtungen und Integrationsbemühungen in Österreich befragt (s. 

Verhandlungsprotokoll). Der Beschwerdeführer legte drei Berichte über Anschläge auf eine 

Militärbasis (Beilage ./A) sowie ein Konvolut an Integrationsunterlagen (Beilagen ./B bis ./D) 

vor. Dem Beschwerdeführer wurden die aktuellen Länderberichte vorgehalten. 

7. Mit Eingaben vom 02.07.2021 und 26.07.2021 legte der Beschwerdeführer weitere 

Integrationsunterlagen vor. 
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II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Feststellungen (Sachverhalt): 

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers: 

Die Identität des Beschwerdeführers steht nicht fest. 

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger von Afghanistan, Angehöriger der 

Religionsgemeinschaft der sunnitischen Muslime und der Volksgruppe der Tadschiken. Der 

Beschwerdeführer stammt aus der Stadt Kabul, wo er bis zu seiner Ausreise gelebt hat. Er ist 

volljährig und im erwerbsfähigen Alter. 

Der Beschwerdeführer spricht die Sprache Dari. Er besuchte in Kabul zehn Jahre die 

Grundschule und ging keiner Erwerbstätigkeit nach. 

Die Eltern und die drei Brüder des Beschwerdeführers leben in einem Mietshaus in Kabul. Sein 

Vater arbeitet als Taxifahrer. Der Beschwerdeführer hat drei Onkel und fünf Tanten in Kabul 

sowie eine weitere Tante in Panjshir. Der Beschwerdeführer hat Kontakt mit seiner Familie. 

Der Beschwerdeführer ist gesund und strafgerichtlich unbescholten. 

Die Fluchtgründe des Beschwerdeführers sind nicht glaubwürdig und werden dem Verfahren 

nicht zugrunde gelegt. Dem Beschwerdeführer droht keine asylrelevante Gefahr in 

Afghanistan. 

Der Beschwerdeführer hat keine Angehörigen in Österreich. Er hat am 26.06.2021 eine 

Deutschprüfung des ÖSD auf dem Niveau B1 bestanden und beherrscht die Sprache auf gutem 

Niveau. Er hat vom Februar bis Juli 2016, vom September 2016 bis Juli 2017 und von 

September 2017 bis Oktober 2017 drei Bildungsangebote für junge Flüchtlinge im Rahmen des 

Projekts „Zukunft.Bildung.Steiermark“ zu 20 Wochenstunden besucht. Im August 2016 hat er 

an der „alea Sommerschule“ teilgenommen. Er hat ab November 2017 im Schuljahr 2017/18 

das „Lehrgangsangebot für Jugendliche mit geringen Kenntnissen der Unterrichtssprache 

Deutsch“ einer Fachschule für wirtschaftliche Berufe als außerordentlicher Schüler besucht. 

Er hat am 22.05.2017 am Werte- und Orientierungskurs des ÖIF teilgenommen. Seit 

September 2020 besucht er eine weitere Basisbildungsmaßnahme im Rahmen des Projekts 

„Zukunft.Bildung.Steiermark“. Der Beschwerdeführer hat einen Monat lang ehrenamtlich für 

seine Wohngemeinde gearbeitet. Er ist in Österreich bislang keiner Erwerbstätigkeit 

nachgegangen und lebt von Leistungen aus der Grundversorgung. Er verfügt über zwei mit der 
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Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung bedingte Einstellungszusagen als Angestellter im 

Einzelhandel zu einem Bruttomonatslohn von EUR 1.600,- und eine weitere als Angestellter 

zu einem Bruttomonatslohn von EUR 1.500,-. Der Beschwerdeführer ist Mitglied in einem 

Boxverein und hat wenige österreichische Freunde.  

Dem Beschwerdeführer ist eine Rückkehr nach Afghanistan nicht möglich, da diese eine reale 

Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 

zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des 

Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen 

oder innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen würde. 

1.2. Zur Situation im Herkunftsstaat wird Folgendes festgehalten (letzte Änderung: 

16.09.2021): 

1. Länderspezifische Anmerkungen der Staatendokumentation 

Es sei darauf hingewiesen, dass die aktuelle Lage von einer nicht absehbaren Dynamik und plötzlichen 

und abrupten Veränderungen gekennzeichnet ist, womit manche Informationen sehr rasch veralten 

können. 

2. Politische Lage 

Afghanistan war [vor der Machtübernahme der Taliban] ein Zentralstaat mit 34 Provinzen, die in 

Distrikte gegliedert sind (AA 1.3.2021). Auf einer Fläche von 652.860 Quadratkilometern leben ca. 32,9 

Millionen (NSIA 1.6.2020) bis 39 Millionen Menschen (WoM o.D.). 

Nachdem der bisherige Präsident Ashraf Ghani am 15.8.2021 aus Afghanistan geflohen war, nahmen 

die Taliban die Hauptstadt Kabul als die letzte aller großen afghanischen Städte ein (TAG 15.8.2021; 

vgl. JS 7.9.2021). Ghani gab auf seiner Facebook-Seite eine Erklärung ab, in der er den Sieg der Taliban 

vor Ort anerkannte (JS 7.9.2021; vgl. UNGASC 2.9.2021). Diese Erklärung wurde weithin als Rücktritt 

interpretiert, obwohl nicht klar ist, ob die Erklärung die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für 

einen Rücktritt des Präsidenten erfüllt. Amrullah Saleh, der erste Vizepräsident Afghanistans unter 

Ghani, beanspruchte in der Folgezeit das Amt des Übergangspräsidenten für sich (JS 7.9.2021; vgl. 

UNGASC 2.9.2021). Er ist Teil des Widerstands gegen die Taliban im Panjshir-Tal (REU 8.9.2021). Ein so 

genannter Koordinationsrat unter Beteiligung des früheren Präsidenten Hamid Karzai, Abdullah 

Abdullah (dem früheren Außenminister und Leiter der Delegation der vorigen Regierung bei den 

letztendlich erfolglosen Friedensverhandlungen) und Gulbuddin Hekmatyar führte mit den Taliban 

informelle Gespräche über eine Regierungsbeteiligung (FP 23.8.2021), die schließlich nicht zustande 

kam (TD 10.9.2021). Denn unabhängig davon, wer nach der afghanischen Verfassung das 

Präsidentenamt innehat, kontrollieren die Taliban den größten Teil des afghanischen Staatsgebiets (JS 

7.9.2021; vgl. UNGASC 2.9.2021). Sie haben das Islamische Emirat Afghanistan ausgerufen und am 
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7.9.2021 eine neue Regierung angekündigt, die sich größtenteils aus bekannten Taliban-Figuren 

zusammensetzt (JS 7.9.2021). 

Die Taliban lehnen die Demokratie und ihren wichtigsten Bestandteil, die Wahlen, generell ab (AJ 

24.8.2021; vgl. AJ 23.8.2021). Sie tun dies oftmals mit Verweis auf die Mängel des demokratischen 

Systems und der Wahlen in Afghanistan in den letzten 20 Jahren, wie auch unter dem Aspekt, dass 

Wahlen und Demokratie in der vormodernen Periode des islamischen Denkens, der Periode, die sie als 

am authentischsten "islamisch" ansehen, keine Vorläufer haben. Sie halten einige Methoden zur 

Auswahl von Herrschern in der vormodernen muslimischen Welt für authentisch islamisch - zum 

Beispiel die Shura Ahl al-Hall wa'l-Aqd, den Rat derjenigen, die qualifiziert sind, einen Kalifen im Namen 

der muslimischen Gemeinschaft zu wählen oder abzusetzen (AJ 24.8.2021). Ende August 2021 

kündigten die Taliban an, eine Verfassung auszuarbeiten (FA 23.8.2021), jedoch haben sie sich zu den 

Einzelheiten des Staates, den ihre Führung in Afghanistan errichten möchte, bislang bedeckt gehalten 

(AJ 24.8.2021; vgl. ICG 24.8.2021, AJ 23.8.2021). 

Im September 2021 kündigten sie die Bildung einer "Übergangsregierung" an. Entgegen früherer 

Aussagen handelt es sich dabei nicht um eine "inklusive" Regierung unter Beteiligung unterschiedlicher 

Akteure, sondern um eine reine Talibanregierung. Darin vertreten sind Mitglieder der alten 

Talibanelite, die schon in den 1990er Jahren zentrale Rollen besetzte, ergänzt mit Taliban-Führern, die 

im ersten Emirat noch zu jung waren, um zu regieren. Die allermeisten sind Paschtunen. Angeführt 

wird die neue Regierung von Mohammad Hassan Akhund. Er ist Vorsitzender der Minister, eine Art 

Premierminister. Akhund ist ein wenig bekanntes Mitglied des höchsten Taliban-Führungszirkels, der 

sogenannten Rahbari-Shura, besser bekannt als Quetta-Shura (NZZ 7.9.2021; vgl. BBC 8.9.2021a). Einer 

seiner Stellvertreter ist Abdul Ghani Baradar, der bisher das politische Büro der Taliban in Doha geleitet 

hat und so etwas wie das öffentliche Gesicht der Taliban war (NZZ 7.9.2021), ein weiterer Stellvertreter 

ist Abdul Salam Hanafi, der ebenfalls im politischen Büro in Doha tätig war (ORF 7.9.2021). Mohammad 

Yakub, Sohn des Taliban-Gründers Mullah Omar und einer der Stellvertreter des Taliban-Führers 

Haibatullah Akhundzada (RFE/RL 6.8.2021), ist neuer Verteidigungsminister. Sirajuddin Haqqani, der 

Leiter des Haqqani-Netzwerks, wurde zum Innenminister ernannt. Das Haqqani-Netzwerk wird von 

den USA als Terrororganisation eingestuft. Der neue Innenminister steht auf der Fahndungsliste des 

FBI und auch der Vorsitzende der Minister, Akhund, befindet sich auf einer Sanktionsliste des UN-

Sicherheitsrates (NZZ 7.9.2021). 

Ein Frauenministerium findet sich nicht unter den bislang angekündigten Ministerien, auch wurden 

keine Frauen zu Ministerinnen ernannt [Anm.: Stand 7.9.2021]. Dafür wurde ein Ministerium für 

"Einladung, Führung, Laster und Tugend" eingeführt, das die Afghanen vom Namen her an das 

Ministerium "für die Förderung der Tugend und die Verhütung des Lasters" erinnern dürfte. Diese 

Behörde hatte während der ersten Taliban-Herrschaft von 1996 bis 2001 Menschen zum Gebet 

gezwungen oder Männer dafür bestraft, wenn sie keinen Bart trugen (ORF 7.9.2021; vgl. BBC 

8.9.2021a). Die höchste Instanz der Taliban in religiösen, politischen und militärischen 
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Angelegenheiten (RFE/RL 6.8.2021), der "Amir al Muminin" oder "Emir der Gläubigen" Mullah 

Haibatullah Akhundzada (FR 18.8.2021) wird sich als "Oberster Führer" Afghanistans auf religiöse 

Angelegenheiten und die Regierungsführung im Rahmen des Islam konzentrieren (NZZ 8.9.2021). Er 

kündigte an, dass alle Regierungsangelegenheiten und das Leben in Afghanistan den Gesetzen der 

Scharia unterworfen werden (ORF 7.9.2021). 

Bezüglich der Verwaltung haben die Taliban Mitte August 2021 nach und nach die Behörden und 

Ministerien übernommen. Sie riefen die bisherigen Beamten und Regierungsmitarbeiter dazu auf, 

wieder in den Dienst zurückzukehren, ein Aufruf, dem manche von ihnen auch folgten (AZ 17.8.2021; 

vgl. ICG 24.8.2021). Es gibt Anzeichen dafür, dass einige Anführer der Gruppe die Grenzen ihrer 

Fähigkeit erkennen, den Regierungsapparat in technisch anspruchsvolleren Bereichen zu bedienen. 

Zwar haben die Taliban seit ihrem Erstarken in den vergangenen zwei Jahrzehnten in einigen ländlichen 

Gebieten Afghanistans eine so genannte Schattenregierung ausgeübt, doch war diese rudimentär und 

von begrenztem Umfang, und in Bereichen wie Gesundheit und Bildung haben sie im Wesentlichen die 

Dienstleistungen des afghanischen Staates und von Nichtregierungsorganisationen übernommen (ICG 

24.8.2021).  

Bis zum Sturz der alten Regierung wurden ca. 75% (ICG 24.8.2021) bis 80% des afghanischen 

Staatsbudgets von Hilfsorganisationen bereitgestellt (BBC 8.9.2021a), Finanzierungsquellen, die 

zumindest für einen längeren Zeitraum ausgesetzt sein werden, während die Geber die Entwicklung 

beobachten (ICG 24.8.2021). So haben die EU und mehrere ihrer Mitgliedsstaaten in der 

Vergangenheit mit der Einstellung von Hilfszahlungen gedroht, falls die Taliban die Macht übernehmen 

und ein islamisches Emirat ausrufen sollten, oder Menschen- und Frauenrechte verletzen sollten. Die 

USA haben rund 9,5 Milliarden US-Dollar an Reserven der afghanischen Zentralbank sofort [nach der 

Machtübernahme der Taliban in Kabul] eingefroren, Zahlungen des IWF und der EU wurden ausgesetzt 

(CH 24.8.2021). Die Taliban verfügen weiterhin über die Einnahmequellen, die ihren Aufstand 

finanzierten, sowie über den Zugang zu den Zolleinnahmen, auf die sich die frühere Regierung für den 

Teil ihres Haushalts, den sie im Inland aufbrachte, stark verließ. Ob neue Geber einspringen werden, 

um einen Teil des Defizits auszugleichen, ist noch nicht klar (ICG 24.8.2021). 

Die USA zeigten sich angesichts der Regierungsbeteiligung von Personen, die mit Angriffen auf US-

Streitkräfte in Verbindung gebracht werden, besorgt und die EU erklärte, die islamistische Gruppe 

habe ihr Versprechen gebrochen, die Regierung "integrativ und repräsentativ" zu machen (BBC 

8.9.2021b). Deutschland und die USA haben eine baldige Anerkennung der von den militant-

islamistischen Taliban verkündeten Übergangsregierung Anfang September 2021 ausgeschlossen (BZ 

8.9.2021). China und Russland haben ihre Botschaften auch nach dem Machtwechsel offen gehalten 

(NYT 1.9.2021). 

Vertreter der National Resistance Front (NRF) haben die internationale Gemeinschaft darum gebeten, 

die Taliban-Regierung nicht anzuerkennen (BBC 8.9.2021b). Ahmad Massoud, einer der Anführer der 



- 9 - 

 

NRF, kündigte an, nach Absprachen mit anderen Politikern eine Parallelregierung zu der von ihm als 

illegitim bezeichneten Talibanregierung bilden zu wollen (IT 8.9.2021).  

Quellen: 

 AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (1.3.2021): Afghanistan: Politisches Porträt, 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/afghanistan-node/politisches-

portraet/204718, Zugriff 9.9.2021 

 AJ - Al Jazeera (24.8.2021): What the Taliban may be getting wrong about Islamic governance, 

https://www.aljazeera.com/amp/opinions/2021/8/24/what-the-taliban-may-be-getting-

wrong-about-islamic-governance?__twitter_impression=true, Zugriff 9.9.2021 
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3. Friedensverhandlungen, Abzug der internationalen Truppen und Machtübernahme der Taliban 

2020 fanden die ersten ernsthaften Verhandlungen zwischen allen Parteien des Afghanistan-Konflikts 

zur Beendigung des Krieges statt (HRW 13.1.2021). Das lang erwartete Abkommen zwischen den 

Vereinigten Staaten und den Taliban wurde Ende Februar 2020 unterzeichnet (AJ 7.5.2020; vgl. NPR 

6.5.2020, EASO 8.2020a) - die damalige afghanische Regierung war an dem Abkommen weder 

beteiligt, noch unterzeichnete sie dieses (EASO 8.2020a). Das Abkommen zwischen den Vereinigten 

Staaten und den Taliban enthielt das Versprechen der US-Amerikaner, ihre noch rund 13.000 

Armeeangehörigen in Afghanistan innerhalb von 14 Monaten abzuziehen. Auch die verbliebenen 

nicht-amerikanischen NATO-Truppen sollten abgezogen werden (NZZ 20.4.2020; vgl. USDOS 

29.2.2020; REU 6.10.2020). Dafür hatten die Taliban beispielsweise zugesichert, zu verhindern, dass 

"irgendeiner ihrer Mitglieder, andere Individuen oder Gruppierungen, einschließlich Al-Qaida, den 

Boden Afghanistans nutzt, um die Sicherheit der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten zu 

bedrohen" (USDOS 29.2.2020). 

Die Verhandlungen mit den USA lösten bei den Taliban ein Gefühl des Triumphs aus. Indem sie mit den 

Taliban verhandelten, haben die USA sie offiziell als politische Gruppe und nicht mehr als Terroristen 

anerkannt [Anm.: das mit den Taliban verbundene Haqqani-Netzwerk wird von den USA mit Stand 

7.9.2021 weiterhin als Terrororganisation eingestuft (NZZ 7.9.2021)]. Gleichzeitig unterminierten die 

Verhandlungen aber auch die damalige afghanische Regierung, die von den Gesprächen zwischen den 

Taliban und den USA ausgeschlossen wurde (VIDC 26.4.2021). 

Im September 2020 starteten die Friedensgespräche zwischen der damaligen afghanischen Regierung 

und den Taliban in Katar (REU 6.10.2020; vgl. AJ 5.10.2020, BBC 22.9.2020). Der Regierungsdelegation 

gehörten nur wenige Frauen an, aufseiten der Taliban war keine einzige Frau an den Gesprächen 

beteiligt. Auch Opfer des bewaffneten Konflikts waren nicht vertreten, obwohl 

Menschenrechtsgruppen dies gefordert hatten (AI 7.4.2021). 

Die Gewalt ließ jedoch nicht nach, selbst als afghanische Unterhändler zum ersten Mal in direkte 

Gespräche verwickelt wurden (AJ 5.10.2020; vgl. AI 7.4.2021). Insbesondere im Süden, herrscht trotz 

des Beginns der Friedensverhandlungen weiterhin ein hohes Maß an Gewalt, was weiterhin zu einer 

hohen Zahl von Opfern unter der Zivilbevölkerung führt (UNGASC 9.12.2020; vgl. AI 7.4.2021).  

Mitte Juli 2021 kam es zu einem weiteren Treffen zwischen der ehemaligen afghanischen Regierung 

und den Vertretern der Taliban in Katar (DW 18.7.2021). In einer Erklärung, die nach zweitägigen 

Gesprächen veröffentlicht wurde, erklärten beide Seiten, dass sie das Leben der Zivilbevölkerung, die 

Infrastruktur und die Dienstleistungen schützen wollen (AAN 19.7.2021). Ein Waffenstillstand wurde 

allerdings nicht beschlossen (DW 18.7.2021; vgl. AAN 19.7.2021).  
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Abzug der Internationalen Truppen 

Im April 2021 kündigte US-Präsident Joe Biden den Abzug der verbleibenden Truppen (WH 14.4.2021; 

vgl. RFE/RL 19.5.2021) - etwa 2.500-3.500 US-Soldaten und etwa 7.000 NATO-Truppen - bis zum 

11.9.2021 an, nach zwei Jahrzehnten US-Militärpräsenz in Afghanistan (RFE/RL 19.5.2021). Er erklärte 

weiter, die USA würden weiterhin "terroristische Bedrohungen" überwachen und bekämpfen sowie 

"die Regierung Afghanistans" und "die afghanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte weiterhin 

unterstützen" (WH 14.4.2021), allerdings ist nicht klar, wie die USA auf wahrgenommene Bedrohungen 

zu reagieren gedenken, sobald ihre Truppen abziehen (AAN 1.5.2021). Die Taliban zeigten sich von der 

Ankündigung eines vollständigen und bedingungslosen Abzugs nicht besänftigt, sondern äußerten sich 

empört über die Verzögerung, da im Doha-Abkommen der 30.4.2021 als Datum für den Abzug der 

internationalen Truppen festgelegt worden war. In einer am 15.4.2021 veröffentlichten Erklärung 

wurden Drohungen angedeutet: Der "Bruch" des Doha-Abkommens "öffnet den Mudschaheddin des 

Islamischen Emirats den Weg, jede notwendige Gegenmaßnahme zu ergreifen, daher wird die 

amerikanische Seite für alle zukünftigen Konsequenzen verantwortlich gemacht werden, und nicht das 

Islamische Emirat" (AAN 1.5.2021). Am 31.8.2021 zog schließlich der letzte US-amerikanische Soldat 

aus Afghanistan ab (DP 31.8.2021). Schon zuvor verließ der bis dahin amtierende afghanische Präsident 

Ashraf Ghani das Land und die Taliban übernahmen die Hauptstadt Kabul am 15.8.2021 kampflos (AAN 

17.8.2021). 

US-amerikanische, britische und deutsche Beamte sowie internationale NGOs wie Human Rights 

Watch (HRW) äußerten sich besorgt über die Sicherheit von ehemaligen Mitarbeitern der 

internationalen Streitkräfte (RFE/RL 19.5.2021; BAMF 17.5.2021; BBC 27.4.2021; HRW 8.6.2021), 

während die Taliban angaben, nicht gegen (ehemalige) Mitarbeiter der internationalen Truppen 

vorgehen zu wollen. Die Taliban behaupteten in der Erklärung, dass Afghanen, die für die 

ausländischen "Besatzungstruppen" gearbeitet hätten, "irregeführt" worden seien und "Reue" für ihre 

vergangenen Handlungen zeigen sollten, da diese einem "Verrat" am Islam und an Afghanistan 

gleichkämen (VOA 7.6.2021; vgl. MENAFN 7.6.2021, DZ 7.6.2021, HRW 8.6.2021). 
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4. Sicherheitslage 

Jüngste Entwicklungen - Machtübernahme der Taliban 

Mit April bzw. Mai 2021 nahmen die Kampfhandlungen zwischen Taliban und Regierungstruppen stark 

zu (RFE/RL 12.5.2021; vgl. SIGAR 30.4.2021, BAMF 31.5.2021, UNGASC 2.9.2021), aber auch schon 

zuvor galt die Sicherheitslage in Afghanistan als volatil (UNGASC 17.3.2020; vgl. USDOS 30.3.2021). 

Laut Berichten war der Juni 2021 der bis dahin tödlichste Monat mit den meisten militärischen und 

zivilen Opfern seit 20 Jahren in Afghanistan (TN 1.7.2021; vgl. AJ 2.7.2021). Gemäß einer Quelle 

veränderte sich die Lage seit der Einnahme der ersten Provinzhauptstadt durch die Taliban - Zaranj in 

Nimruz - am 6.8.2021 in "halsbrecherischer Geschwindigkeit" (AAN 15.8.2021), innerhalb von zehn 

Tagen eroberten sie 33 der 34 afghanischen Provinzhauptstädte (UNGASC 2.9.2021). Auch eroberten 

die Taliban mehrere Grenzübergänge und Kontrollpunkte, was der finanziell eingeschränkten 

Regierung dringend benötigte Zolleinnahmen entzog (BBC 13.8.2021). Am 15.8.2021 floh Präsident 
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Ashraf Ghani ins Ausland und  die Taliban zogen kampflos in Kabul ein (ORF 16.8.2021; vgl. TAG 

15.8.2021). Zuvor waren schon Jalalabad im Osten an der Grenze zu Pakistan gefallen, ebenso wie die 

nordafghanische Metropole Mazar-e Scharif (TAG 15.8.2021; vgl. BBC 15.8.2021). Ein Bericht führt den 

Vormarsch der Taliban in erster Linie auf die Schwächung der Moral und des Zusammenhalts der 

Sicherheitskräfte und der politischen Führung der Regierung zurück (ICG 14.8.2021; vgl. BBC 13.8.2021, 

AAN 15.8.2021). Die Kapitulation so vieler Distrikte und städtischer Zentren ist nicht unbedingt ein 

Zeichen für die Unterstützung der Taliban durch die Bevölkerung, sondern unterstreicht vielmehr die 

tiefe Entfremdung vieler lokaler Gemeinschaften von einer stark zentralisierten Regierung, die häufig 

von den Prioritäten ihrer ausländischen Geber beeinflusst wird (ICG 14.8.2021), auch wurde die weit 

verbreitete Korruption, beispielsweise unter den Sicherheitskräften, als ein Problem genannt (BBC 

13.8.2021). 

Im Panjshir-Tal, rund 55 km von Kabul entfernt (TD 20.8.2021), formierte sich nach der 

Machtübernahme der Taliban in Kabul Mitte August 2021 Widerstand in Form der National Resistance 

Front (NRF), welche von Amrullah Saleh, dem ehemaligen Vizepräsidenten Afghanistans und Chef des 

National Directorate of Security [Anm.: NDS, afghan. Geheimdienst], sowie Ahmad Massoud, dem 

Sohn des verstorbenen Anführers der Nordallianz gegen die Taliban in den 1990ern, angeführt wird. 

Ihr schlossen sich Mitglieder der inzwischen aufgelösten Afghan National Defense and Security Forces 

(ANDSF) an, um im Panjshir-Tal und umliegenden Distrikten in Parwan und Baghlan Widerstand gegen 

die Taliban zu leisten (LWJ 6.9.2021; vgl. ANI 6.9.2021). Sowohl die Taliban, als auch die NRF betonten 

zu Beginn, ihre Differenzen mittels Dialog überwinden zu wollen (TN 30.8.2021; vgl. WZ 22.8.2021). 

Nachdem die US-Streitkräfte ihren Truppenabzug aus Afghanistan am 30.8.2021 abgeschlossen hatten, 

griffen die Taliban das Pansjhir-Tal jedoch an. Es kam zu schweren Kämpfen und nach sieben Tagen 

nahmen die Taliban das Tal nach eigenen Angaben ein (LWJ 6.9.2021; vgl. ANI 6.9.2021), während die 

NRF am 6.9.2021 bestritt, dass dies geschehen sei (ANI 6.9.2021). Mit Stand 6.9.2021 war der 

Aufenthaltsort von Saleh und Massoud unklar, jedoch verkündete Massoud, in Sicherheit zu sein (AJ 

6.9.2021) sowie nach Absprachen mit anderen Politikern eine Parallelregierung zu der von ihm als 

illegitim bezeichneten Talibanregierung bilden zu wollen (IT 8.9.2021). 

Weitere Kampfhandlungen gab es im August 2021 beispielsweise im Distrikt Behsud in der Provinz 

Maidan Wardak (AAN 1.9.2021; vgl. AWM 22.8.2021, ALM 15.8.2021) und in Khedir in Daikundi, wo es 

zu Scharmützeln kam, als die Taliban versuchten, lokale oder ehemalige Regierungskräfte zu 

entwaffnen (AAN 1.9.2021). [Anm.: zum Widerstand im Distrikt Behsud s. auch Abschnitt 6.5] 

Seit der Beendigung der Kämpfe zwischen den Taliban und den afghanischen Streitkräften ist die Zahl 

der zivilen Opfer deutlich zurückgegangen (PAJ 15.8.2021; vgl PAJ 21.8.2021). 

Vorfälle am Flughafen Kabul 

Nachdem sich die Nachricht verbreitete, dass Präsident Ashraf Ghani das Land verlassen hatte, 

machten sich viele Menschen auf den Weg zum Flughafen, um aus dem Land zu fliehen (NLM 
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26.8.2021; BBC 8.9.2021c, UNGASC 2.9.2021). Im Zuge der Evakuierungsmissionen von Ausländern 

sowie Ortskräften aus Afghanistan (ORF 18.8.2021) kam es in der Menschenmenge zu Todesopfern, 

nachdem tausende Menschen aus Angst vor den Taliban zum Flughafen gekommen waren (TN 

16.8.2021). Unter anderem fand auch eine Schießerei mit einem Todesopfer statt (PAJ 23.8.2021). 

Am 26.8.2021 wurde bei einem der Flughafeneingänge ein Selbstmordanschlag auf eine 

Menschenmenge verübt, bei dem mindestens 170 afghanische Zivilisten sowie 28 Talibankämpfer und 

13 US-Soldaten, die das Gelände sichern sollten, getötet wurden. Der Islamische Staat Khorasan 

Provinz (ISKP) bekannte sich zu dem Anschlag (MEE 27.8.2021; vgl. AAN 1.9.2021). Die USA führten als 

Vergeltungsschläge daraufhin zwei Drohnenangriffe in Jalalabad und Kabul durch, wobei nach US-

Angaben ein Drahtzieher des ISKP sowie ein Auto mit zukünftigen Selbstmordattentätern getroffen 

wurden (AAN 1.9.2021; vgl. BBC 30.8.2021). Berichten zufolge soll es bei dem Drohnenangriff in Kabul 

jedoch zu zehn zivilen Todesopfern gekommen sein (AAN 1.9.2021; vgl. NZZ 12.9.2021; BBC 30.8.2021). 

Verfolgung von Zivilisten und ehemaligen Mitgliedern der Streitkräfte 

Bereits vor der Machtübernahme intensivierten die Taliban gezielte Tötungen von wichtigen 

Regierungsvertretern, Menschenrechtsaktivisten und Journalisten (BBC 13.8.2021; vgl. AN 4.10.2020). 

Die Taliban kündigten nach ihrer Machtübernahme an, dass sie keine Vergeltung an Anhängern der 

früheren Regierung oder an Verfechtern verfassungsmäßig garantierter Rechte wie der 

Gleichberechtigung von Frauen, der Redefreiheit und der Achtung der Menschenrechte üben werden 

(FP 23.8.2021; vgl. BBC 31.8.2021, UNGASC 2.9.2021). Es gibt jedoch glaubwürdige Berichte über 

schwerwiegende Übergriffe von Taliban-Kämpfern, die von der Durchsetzung strenger sozialer 

Einschränkungen bis hin zu Verhaftungen, Hinrichtungen im Schnellverfahren und Entführungen 

junger, unverheirateter Frauen reichen. Einige dieser Taten scheinen auf lokale Streitigkeiten 

zurückzuführen oder durch Rache motiviert zu sein; andere scheinen je nach den lokalen 

Befehlshabern und ihren Beziehungen zu den Führern der Gemeinschaft zu variieren. Es ist nicht klar, 

ob die Taliban-Führung ihre eigenen Mitglieder für Verbrechen und Übergriffe zur Rechenschaft ziehen 

wird (ICG 14.8.2021). Auch wird berichtet, dass es eine neue Strategie der Taliban sei, die Beteiligung 

an gezielten Tötungen zu leugnen, während sie ihren Kämpfern im Geheimen derartige Tötungen 

befehlen (GN 10.9.2021). Einem Bericht zufolge kann derzeit jeder, der eine Waffe und traditionelle 

Kleidung trägt, behaupten, ein Talib zu sein, und Durchsuchungen und Beschlagnahmungen 

durchführen (AAN 1.9.2021; vgl. BAMF 6.9.2021). Die Taliban-Kämpfer auf der Straße kontrollieren die 

Bevölkerung nach eigenen Regeln und entscheiden selbst, was unangemessenes Verhalten, Frisur oder 

Kleidung ist (BAMF 6.9.2021; vgl. NLM 26.8.2021). Frühere Angehörige der Sicherheitskräfte berichten, 

dass sie sich weniger vor der Taliban-Führung als vor den einfachen Kämpfern fürchten würden (AAN 

1.9.2021; vgl. BAMF 6.9.2021). 

Es wurde von Hinrichtungen von Zivilisten und Zivilistinnen sowie ehemaligen Angehörigen der 

afghanischen Sicherheitskräfte (ORF 24.8.2021; vgl. FP 23.8.2021, BBC 31.8.2021, GN 10.9.2021, Times 

12.9.2021, ICG 14.8.2021) und Personen, die vor kurzem Anti-Taliban-Milizen beigetreten waren, 
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berichtet (FP 23.8.2021). In der Provinz Ghazni soll es zur gezielten Tötung von neun Hazara-Männern 

gekommen sein (AI 19.8.2021). Während die Nachrichten aus weiten Teilen des Landes aufgrund der 

Schließung von Medienzweigstellen und der Einschüchterung von Journalisten durch die Taliban 

spärlich sind, gibt es Berichte über die Verfolgung von Journalisten (RTE 28.8.2021; vgl. FP 23.8.2021) 

und die Entführung einer Menschenrechtsanwältin (FP 23.8.2021). Die Taliban haben in den Tagen 

nach ihrer Machtübernahme systematisch in den von ihnen neu eroberten Gebieten Häftlinge aus den 

Gefägnissen entlassen (UNGASC 2.9.2021): Eine Richterin (REU 3.9.2021) wie auch eine Polizistin (GN 

10.9.2021) gaben an, von ehemaligen Häftlingen verfolgt (REU 3.9.2021) bzw. von diesen identifiziert 

und daraufhin von den Taliban verfolgt worden zu sein (GN 10.9.2021). 

Vor der Machtübernahme der Taliban im August 2021 

Die Sicherheitslage im Jahr 2020 

Die Sicherheitslage verschlechterte sich im Jahr 2020, in dem die Vereinten Nationen 25.180 

sicherheitsrelevante Vorfälle registrierten, ein Anstieg von 10% gegenüber den 22.832 Vorfällen im 

Jahr 2019 (UNASC 12.3.2021). Laut AAN (Afghanistan Analysts Network) war 2020 in Afghanistan 

genauso gewalttätig wie 2019, trotz des Friedensprozesses und der COVID-19-Pandemie. Seit dem 

Abkommen zwischen den Taliban und den USA vom 29. Februar haben sich jedoch die Muster und die 

Art der Gewalt verändert. Das US-Militär spielte nur noch eine minimale direkte Rolle in dem Konflikt, 

sodass es sich fast ausschließlich um einen afghanischen Krieg handelt, in dem sich Landsleute 

gegenseitig bekämpfen, wenn auch mit erheblicher ausländischer Unterstützung für beide Seiten. Seit 

der Vereinbarung vom 29.2.2020 haben die Taliban und die afghanische Regierung ihre Aktionen eher 

heruntergespielt als übertrieben, und die USA haben die Veröffentlichung von Daten zu Luftangriffen 

eingestellt (AAN 16.8.2020). Während die Zahl der Luftangriffe im Jahr 2020 um 43,6 % zurückging, 

stieg die Zahl der bewaffneten Zusammenstöße um 18,4 % (UNGASC 12.3.2021). 

Zivile Opfer vor der Machtübernahme der Taliban im August 2021 

Zwischen dem 1.1.2021 und dem 30.6.2021 dokumentierte die United Nations Assistance Mission in 

Afghanistan (UNAMA) 5.183 zivile Opfer (1.659 Tote und 3.524 Verletzte). In den ersten sechs Monaten 

des Jahres 2021 und im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres dokumentierte UNAMA fast 

eine Verdreifachung der zivilen Opfer durch durch den Einsatz von improvisierten Sprengsätzen (IEDs) 

durch regierungsfeindliche Kräfte (UNAMA 26.7.2021). Im gesamten Jahr 2020 dokumentierte UNAMA 

8.820 zivile Opfer (3.035 Getötete und 5.785 Verletzte), während AIHRC (Afghanistan Independent 

Human Rights Commission) für 2020 insgesamt 8.500 zivile Opfer registrierte, darunter 2.958 Tote und 

5.542 Verletzte. Das war ein Rückgang um 15% (21% laut AIHRC) gegenüber der Zahl der zivilen Opfer 

im Jahr 2019 (UNAMA 2.2021a; AIHRC 28.1.2021) und die geringste Zahl ziviler Opfer seit 2013 

(UNAMA 2.2021a).  
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Obwohl ein Rückgang von durch regierungsfeindliche Elemente verletzte Zivilisten im Jahr 2020 

festgestellt werden konnte, der hauptsächlich auf den Mangel an zivilen Opfern durch wahlbezogene 

Gewalt und den starken Rückgang der zivilen Opfer durch Selbstmordattentate im Vergleich zu 2019 

zurückzuführen ist, so gab es einen Anstieg an zivilen Opfer durch gezielte Tötungen, durch Opfern von 

aktivierte Druckplatten-IEDs und durch fahrzeuggetragene Nicht-Selbstmord-IEDs (VBIEDs) (UNAMA 

2.2021a; vgl. ACCORD 6.5.2021b). 

Die Ergebnisse des AIHRC zeigen, dass Beamte, Journalisten, Aktivisten der Zivilgesellschaft, religiöse 

Gelehrte, einflussreiche Persönlichkeiten, Mitglieder der Nationalversammlung und 

Menschenrechtsverteidiger das häufigste Ziel von gezielten Angriffen waren. Im Jahr 2020 

verursachten gezielte Angriffe 2.250 zivile Opfer, darunter 1.078 Tote und 1.172 Verletzte. Diese Zahl 

macht 26% aller zivilen Todesopfer im Jahr 2020 aus (AIHRC 28.1.2021). Nach Angaben der 

Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch haben aufständische Gruppen in Afghanistan ihre 

gezielten Tötungen von Frauen und religiösen Minderheiten erhöht (HRW 16.3.2021). Auch im Jahr 

2021 kommt es weiterhin zu Angriffen und gezielten Tötungen von Zivilisten. So wurden beispielsweise 

im Juni fünf Mitarbeiter eines Polio-Impf-Teams (AP 15.6.2021; vgl. VOA 15.6.2021) und zehn 

Minenräumer getötet (AI 16.6.2021; vgl. AJ 16.6.2021).  

Die von den Konfliktparteien eingesetzten Methoden, die die meisten zivilen Opfer verursacht haben, 

sind in der jeweiligen Reihenfolge folgende: IEDs und Straßenminen, gezielte Tötungen, 

Raketenbeschuss, komplexe Selbstmordanschläge, Bodenkämpfe und Luftangriffe (AIHRC 28.1.2021). 

 

UNAMA 26.7.2021 

High Profile Attacks (HPAs) vor der Machtübernahme der Taliban im August 2021 
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Vor der Übernahme der Großstädte durch die Taliban kam es landesweit zu aufsehenerregenden 

Anschlägen (sog. High Profile-Angriffe, HPAs) durch regierungsfeindliche Elemente. Zwischen dem 

16.5. und dem 31.7.2021 wurden 18 Selbstmordanschläge dokumentiert, verglichen mit 11 im 

vorangegangenen Zeitraum, darunter 16 Selbstmordattentate mit improvisierten Sprengsätzen in 

Fahrzeugen (UNGASC 2.9.2021), die in erster Linie auf Stellungen der afghanischen Streitkräfte 

(ANDSF) erfolgten (UNGASC 2.9.2021; vgl. USDOD 12.2020). Darüber hinaus gab es 68 Angriffe mit 

magnetischen improvisierten Sprengsätzen (IEDs), darunter 14 in Kabul (UNGASC 2.9.2021). 

Im Februar 2020 kam es in der Provinz Nangarhar zu einer sogenannten 'green-on-blue-attack': der 

Angreifer trug die Uniform der afghanischen Nationalarmee und eröffnete das Feuer auf internationale 

Streitkräfte, dabei wurden zwei US-Soldaten und ein Soldat der afghanischen Nationalarmee getötet. 

Zu einem weiteren Selbstmordanschlag auf eine Militärakademie kam es ebenso im Februar in der 

Stadt Kabul; bei diesem Angriff wurden mindestens sechs Personen getötet und mehr als zehn 

verwundet (UNGASC 17.3.2020). Dieser Großangriff beendete mehrere Monate relativer Ruhe in der 

afghanischen Hauptstadt (DS 11.2.2020; vgl. UNGASC 17.3.2020). Seit Februar 2020 hatten die Taliban 

ein hohes Maß an Gewalt gegen die ANDSF  aufrechterhalten, vermieden aber gleichzeitig Angriffe 

gegen Koalitionstruppen um Provinzhauptstädte - wahrscheinlich um das US-Taliban-Abkommen nicht 

zu gefährden (USDOD 1.7.2020). Die Taliban setzten außerdem bei Selbstmordanschlägen gegen 

Einrichtungen der ANDSF in den Provinzen Kandahar, Helmand und Balkh an Fahrzeugen befestigte 

improvisierte Sprengkörper (SVBIEDs) ein (UNGASC 17.3.2020). 

Angriffe, die vom Islamischen Staat Khorasan Provinz (ISKP) beansprucht oder ihm zugeschrieben 

werden, haben zugenommen. Zwischen dem 16.5. und dem 18.8.2021 verzeichneten die Vereinten 

Nationen 88 Angriffe, verglichen mit 15 im gleichen Zeitraum des Jahres 2020. Die Bewegung zielte mit 

asymmetrischen Taktiken auf Zivilisten in städtischen Gebieten ab (UNGASC 2.9.2021). 

Anschläge gegen Gläubige, Kultstätten und religiöse Minderheiten vor der Machtübernahme der 

Taliban im August 2021 

Nach Unterzeichnung des Abkommens zwischen den USA und den Taliban war es bereits Anfang März 

2020 zu einem ersten großen Angriff des ISKP gekommen (BBC 6.3.2020; vgl. AJ 6.3.2020). Der ISKP 

hatte sich an den Verhandlungen nicht beteiligt (BBC 6.3.2020) und bekannte sich zu dem Angriff auf 

eine Gedenkfeier eines schiitischen Führers; Schätzungen zufolge wurden dabei mindestens 32 

Menschen getötet und 60 Personen verletzt (BBC 6.3.2020; vgl. AJ 6.3.2020). Am 25.3.2020 kam es zu 

einem tödlichen Angriff des ISKP auf eine Gebetsstätte der Sikh (Dharamshala) in Kabul. Dabei starben 

25 Menschen, 8 weitere wurden verletzt (TN 26.3.2020; vgl. BBC 25.3.2020, USDOD 1.7.2020). 

Regierungsnahe Quellen in Afghanistan machen das Haqqani-Netzwerk für diesen Angriff 

verantwortlich, sie werten dies als Vergeltung für die Gewalt an Muslimen in Indien (AJ 26.3.2020; vgl. 

TTI 26.3.2020). Am Tag nach dem Angriff auf die Gebetsstätte, detonierte eine magnetische Bombe 

beim Krematorium der Sikh, als die Trauerfeierlichkeiten für die getöteten Sikh-Mitglieder im Gange 

waren. Mindestens eine Person wurde dabei verletzt (TTI 26.3.2020; vgl. NYT 26.5.2020, USDOD 
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1.7.2020). Auch 2021 kam es zu einer Reihe von Anschlägen mit improvisierten Sprengsätzen gegen 

religiöse Minderheiten, darunter eine Hazara-Versammlung in der Stadt Kunduz am 13.5.2021 und 

eine Sufi-Moschee in Kabul am 14.5.2021 sowie mehrere Personenkraftwagen, die entweder 

schiitische Hazara beförderten oder zwischen dem 1. und 12.6.2021 durch überwiegend von 

schiitischen Hazara bewohnte Gebiete in der Provinz Parwan und Kabul fuhren (UNGASC 2.9.2021). 

Beamte, Journalisten, Aktivisten der Zivilgesellschaft, religiöse Gelehrte, einflussreiche 

Persönlichkeiten, Mitglieder der Nationalversammlung und Menschenrechtsverteidiger waren im Jahr 

2020 ein häufiges Ziel gezielter Anschläge (AIHRC 28.1.2021). 

Opiumproduktion und die Sicherheitslage 

Afghanistan ist das Land, in dem weltweit das meiste Opium produziert wird. In den letzten fünf Jahren 

entfielen etwa 84 % der globalen Opiumproduktion auf Afghanistan. Im Jahr 2019 ging die Anbaufläche 

für Schlafmohn zurück, während der Ernteertrag in etwa dem des Jahres 2018 entsprach (UNODC 

6.2020; vgl. ONDCP 7.2.2020). Der größte Teil des Schlafmohns in Afghanistan wird im Großraum 

Kandahar (d.h. Kandahar und Helmand) im Südwesten des Landes angebaut (AAN 25.6.2020). Opium 

ist eine Einnahmequelle für Aufständische sowie eine Quelle der Korruption innerhalb der 

afghanischen Regierung (WP 9.12.2019); der Opiumanbau gedeiht unter Bedingungen der 

Staatenlosigkeit und Gesetzlosigkeit wie in Afghanistan (Bradford 2019; vgl. ONDCP 7.2.2020). 
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5. Verfolgungungspraxis der Taliban, neue technische Möglichkeiten 

Nach der Machtübernahme der Taliban wurde berichtet, dass die Taliban auf der Suche nach 

ehemaligen Mitarbeitern der internationalen Streitkräfte oder der afghanischen Regierung von Tür zu 

Tür gingen und deren Angehörige bedrohten. Ein Mitglied einer Rechercheorganisation, welche einen 

(nicht öffentlich zugänglichen) Bericht zu diesem Thema für die Vereinten Nationen verfasste, sprach 

von einer "schwarzen Liste" der Taliban und großer Gefahr für jeden, der sich auf dieser Liste befände 

(BBC 20.8.2021; vgl. DW 20.8.2021). Gemäß einem früheren Mitglied der afghanischen 

Verteidigungskräfte ist bei der Vorgehensweise der Taliban nun neu, dass sie mit einer Namensliste 

von Haus zu Haus gehen und Personen auf ihrer Liste suchen (FP 23.8.2021). 

Die Taliban sind in den sozialen Medien aktiv, unter anderem zu Propagandazwecken. Gegenwärtig 

nutzt die Gruppierung soziale Medien und Internettechnik jedoch nicht nur für Propagandazwecke und 

ihre eigene Kommunikation, sondern auch, um Gegner des Taliban-Regimes aufzuspüren (GO 

20.8.2021, BBC 6.9.2021). Einem afghanischen Journalisten zufolge verwenden die Taliban soziale 

Netzwerke wie Facebook und LinkedIn derzeit intensiv, um jene Afghanen zu identifizieren, die mit 

westlichen Gruppen und der US-amerikanischen Hilfsagentur USAID zusammengearbeitet haben 

(ROW 20.8.2021). Auch wurde berichtet, dass die Taliban bei Kontrollpunkten Telefone durchsuchen, 

um Personen mit Verbindungen zu westlichen Regierungen oder Organisationen (INS 17.8.2021) bzw. 

zu den [ehemaligen] afghanischen Streitkräften (ANDSF) zu finden (ROW 20.8.2021). Viele afghanische 

Bürgerinnen und Bürger, die für die internationalen Streitkräfte, internationale Organisationen und für 

Medien gearbeitet haben, oder sich in den sozialen Medien kritisch gegenüber den Taliban äußerten, 

haben aus Angst vor einer Verfolgung durch die Taliban ihre Profile in den sozialen Medien daher 

gelöscht (BBC 6.9.2021; vgl. ROW 20.8.2021, SKN 27.8.2021). 

Unter anderem werten die Taliban auch aktuell im Internet verfügbare Videos und Fotos aus (GO 

20.8.2021, BBC 6.9.2021). Sie verfügen über Spezialkräfte, die in Sachen Informationstechnik und 

Bildforensik gut ausgebildet und ausgerüstet sind. Ihre Bildforensiker arbeiten gemäß einem Bericht 

vom August 2021 auf dem neuesten Stand der Technik der Bilderkennung und nutzen beispielsweise 

Gesichtserkennungssoftware. Im Rahmen der Berichterstattung über auf der Flucht befindliche 
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Ortskräfte wurden von Medien unverpixelte Fotos veröffentlicht, welche für Personen, welche sich 

nun vor den Taliban verstecken, gefährlich werden können (GO 20.8.2021, vgl. MMM 20.8.2021). 

Im Zuge ihrer Offensive haben die Taliban Geräte zum Auslesen von biometrischen Daten erbeutet, 

welche ihnen die Identifikation von Hilfskräften der internationalen Truppen erleichtern könnte [Anm.: 

sog. HIIDE ("Handheld Interagency Identity Detection Equipment")-Geräte] (TIN 18.8.2021; vgl. HO 

8.9.2021, SKN 27.8.2021). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht genau bekannt, zu welchen 

Datenbanken die Taliban Zugriff haben. Laut Experten bieten die von den Taliban erlangten US-

Gerätschaften nur begrenzten Zugang zu biometrischen Daten, die noch immer auf sicheren Servern 

gespeichert sind. Recherchen zeigten jedoch, dass eine größere Bedrohung von den Datenbanken der 

afghanischen Regierung selbst ausgeht, die sensible persönliche Informationen enthalten und zur 

Identifizierung von Millionen von Menschen im ganzen Land verwendet werden könnten. Betroffen 

sein könnte beispielsweise eine Datenbank, welche zum Zweck der Gehaltszahlung Angaben von 

Angehörigen der [ehemaligen] afghanischen Armee und Polizei enthält (das sog. Afghan Personnel and 

Pay System, APPS), aber auch andere Datenbanken mit biometrischen Angaben, welche die 

afghanische Regierung zur Erfassung ihrer Bürger anlegte, beispielsweise bei der Beantragung von 

Dokumenten, Bewerbungen für Regierungsposten oder Anmeldungen zur Aufnahmeprüfung für das 

Hochschulstudium. Eine Datenbank des [ehemaligen] afghanischen Innenminsteriums, das Afghan 

Automatic Biometric Identification System (AABIS), sollte gemäß Plänen bis 2012 bereits 80 % der 

afghanischen Bevölkerung erfassen, also etwa 25 Millionen Menschen. Es gibt zwar keine öffentlich 

zugänglichen Informationen darüber, wie viele Datensätze diese Datenbank bis zum heutigen 

Zeitpunkt enthält, aber eine unbestätigte Angabe beziffert die Zahl auf immerhin 8,1 Millionen 

Datensätze. Trotz der Vielzahl von Systemen waren die unterschiedlichen Datenbanken allerdings nie 

vollständig miteinander verbunden (HO 8.9.2021; vgl. SKN 27.8.2021). 

Nach der Machtübernahme der Taliban hat Google einem Insider zufolge eine Reihe von E-Mail-Konten 

der bisherigen Kabuler Regierung vorläufig gesperrt. Etwa zwei Dutzend staatliche Stellen in 

Afghanistan sollen die Server von Google für E-Mails genutzt haben. Nach Angaben eines Experten 

wäre dies eine "wahre Fundgrube an Informationen" für die Taliban, allein eine Mitarbeiterliste auf 

einem Google Sheet sei mit Blick auf Berichte über Repressalien gegen bisherige Regierungsmitarbeiter 

ein großes Problem. Mehrere afghanische Regierungsstellen nutzten auch E-Mail-Dienste von 

Microsoft, etwa das Außenministerium und das Präsidialamt. Unklar ist, ob das Softwareunternehmen 

Maßnahmen ergreift, um zu verhindern, dass Daten in die Hände der Taliban fallen. Ein Experte sagte, 

er halte die von den USA aufgebaute IT-Infrastruktur für einen bedeutenden Faktor für die Taliban. 

Dort gespeicherte Informationen seien "wahrscheinlich viel wertvoller für eine neue Regierung als alte 

Hubschrauber" (TT 4.9.2021). 

Da die Taliban Kabul so schnell einnahmen, hatten viele Büros zudem keine Zeit, Beweise zu 

vernichten, die sie in den Augen der Taliban belasten. Berichten zufolge wurden von der britischen 
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Botschaft beispielsweise Dokumente zurückgelassen, welche persönliche Daten von afghanischen 

Ortskräften und Bewerbern enthielten (SKN 27.8.2021). 

Im Rahmen der Evakuierungsbemühungen von Ausländern und afghanischen Ortskräften nach der 

Machtübernahme der Taliban in Kabul gaben US-Beamte den Taliban eine Liste mit den Namen US-

amerikanischer Staatsbürger, Inhaber von Green Cards [Anm.: US-amer. 

Aufenthaltsberechtigungskarten] und afghanischer Verbündeter, um ihnen die Einreise in den von den 

Taliban kontrollierten Außenbereich des Flughafens von Kabul zu gewähren - eine Entscheidung, die 

kritisiert wurde. Gemäß einem Vertreter der US-amerikanischen Streitkräfte hätte die US-Regierung 

die betroffenen Afghanen somit auf eine "Todesliste" gesetzt (POL 26.8.2021), wobei US-Präsident 

Biden in einer Pressekonferenz darauf angesprochen meinte, dass auf der Liste befindliche Afghanen 

von den Taliban bei den Kontrollen durchgelassen wurden (NYP 26.8.2021). 
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6. Zentrale Akteure 

In Afghanistan sind unterschiedliche Gruppierungen aktiv, welche der [bis August 2021 im Amt 

befindlichen] Regierung feindlich gegenüber standen - insbesondere die Grenzregion zu Pakistan war 

eine Zufluchtsstätte für unterschiedliche Gruppierungen, wie Taliban, Islamischer Staat Khorasan 

Provinz (ISKP), Al-Qaida, Haqqani-Netzwerk, Lashkar-e Tayyiba, Tehrik-e Taliban Pakistan (USDOD 

12.2020), sowie Islamic Movement of Uzbekistan und Eastern Turkistan Movement (CRS 17.8.2021). 

Die Geschichte Afghanistans ist seit langem von der Interaktion lokaler Kräfte mit dem Staat geprägt - 

von der Kooptation von Stammeskräften durch dynastische Herrscher über die Entstehung von 

Partisanen- und Mudschaheddin-Kräften nach der sowjetischen Invasion bis hin zu den anarchischen 

Milizkämpfen, die in den 1990er Jahren an die Stelle der Politik traten. Das Erbe der letzten Jahrzehnte 

der Mobilisierung und Militarisierung, der wechselnden Loyalitäten und der Umbennung (sog. "re-

hatting": wenn eine bewaffnete Gruppe einen neuen Schirmherrn oder ein neues Etikett erhält, aber 

ihre Identität und Kohärenz beibehält) ist auch heute noch einer der stärksten Faktoren, die die 

afghanischen Kräfte und die damit verbundene politische Dynamik prägen. Die unmittelbar nach 2001 

durchgeführten Reformen des Sicherheitssektors und die Demobilisierungswellen haben diese nie 

wirklich aufgelöst. Stattdessen wurden sie zu neuen Wegen, um die Parteinetzwerke und 

Klientelpolitik zu rehabilitieren oder zu legitimieren, oder in einigen Fällen neue sicherheitspolitische 
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Akteure und Machthaber zu schaffen (AAN 1.7.2020). Angesichts des Truppenabzugs der US-

Streitkräfte haben verschiedene Machthaber Afghanistans, wie zum Beispiel Mohammad Ismail Khan 

(von der Partei Jamiat-e Islami), Abdul Rashid Dostum (Jombesh-e Melli Islami), Mohammad Atta Noor 

(Vorsitzender einer Jamiat-Fraktion), Mohammad Mohaqeq (Hezb-e Wahdat-e Mardom) und 

Gulbuddin Hekmatyar (Hezb-e Islami), im Sommer 2021 zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder 

öffentlich über die Mobilisierung bewaffneter Männer außerhalb der afghanischen Armee- und 

Regierungsstrukturen gesprochen. Während die Präsenz von Milizen für viele Afghanen seit Jahren 

eine lokale Tatsache ist, wurde [in der Ära der afghanischen Regierungen 2001-15.8.2021] doch noch 

nie so deutlich öffentlich die Notwendigkeit einer Mobilisierung gesprochen oder der Wunsch, 

autonome Einflusssphären zu schaffen, geäußert (AAN 4.6.2021; vgl. AP 25.6.2021). 

Im ersten Halbjahr 2021 waren - damals noch als "regierungsfeindliche Elemente" bezeichnete - 

Gruppierungen wie die Taliban, ISKP und nicht näher definierte Elemente insgesamt für 64 % der zivilen 

Opfer verantwortlich. 39 % aller zivilen Opfer entfielen davon auf die Taliban, 9 % auf den ISKP und 16 

% auf nicht näher definierte regierungsfeindliche Elemente. Vor der Machtübernahme der Taliban als 

"regierungsfreundliche bewaffnete Gruppierungen" bezeichnete Akteure waren im selben Zeitraum 

für 2 % der von UNAMA erfassten zivilen Opfer verantwortlich. Auf Handlungen der [damals] regulären 

Streitkräfte der Afghan National Security and Defense Forces (ANDSF) wurden dagegen 23 % der zivilen 

Opfer zurückgeführt (UNAMA 26.7.2021). 

Anmerkung: Die Auswirkungen der Machtübernahme der Taliban auf die Konfliktdynamik und 

politische Landschaft Afghanistans sind mit September 2021 noch nicht abschließend ersichtlich. 

Quellen: 

 AAN - Afghanistan Analysts Network (4.6.2021): Preparing for a Post-Departure Afghanistan: 

Changing political dynamics in the wake of the US troop withdrawal announcement, 

https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/preparing-for-a-post-

departure-afghanistan-changing-political-dynamics-in-the-wake-of-the-us-troop-withdrawal-

announcement/, Zugriff 14.9.2021 

 AAN - Afghanistan Analysts Network (1.7.2020): Ghosts of the Past: Lessons from Local Force 

Mobilisation in Afghanistan and Prospects for the Future, https://www.afghanistan-

analysts.org/en/special-reports/new-special -report-ghosts-of-the-past-lessons-from-local-

force-mobilisation-in-afghanistan-and-prospects-for-the-future/, Zugriff 14.9.2021 

 AP - Associated Press (25.6.2021): Taliban gains drive Afghan government to recruit militias, 

https://apnews.com/article/joe-biden-taliban-business-race-and-ethnicity-

99ce5fbb7b9a176b4662fbd04c7cb142, Zugriff 15.9.2021 

 CRS - Congressional Research Center (17.8.2021): Terrorist Groups in Afghanistan, 

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/download/IF/IF10604/IF10604.pdf/, Zugriff 

14.9.2021 
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 CSIS – Center for Strategic International Studies (8.9.2021): Examining Extremism: Islamic State 

Khorasan Province (ISKP), https://www.csis.org/blogs/examining-extremism/examining-

extremism-islamic-state-khorasan-province-iskp, Zugriff 16.9.2021 

 ICCT – International Centre for Counter-Terrorism (27.8.2021): The Rise of the Taliban in 

Afghanistan: Regional Responses and Security Threats, https://icct.nl/publication/the-rise-of-

the-taliban-in-afghanistan-regional-responses-and-security-threats/, Zugriff 16.9.2021 

 MC – Money Control (21.8.2021): Triumph of Taliban power could pose an existential threat 

to the ‘Anti-Taliban’ states of Central Asia, 

https://www.moneycontrol.com/news/trends/current-affairs-trends/rise-of-taliban-power-

could-pose-an-existential-threat-to-the-anti-taliban-states-of-central-asia-7368261.html, 

Zugriff 16.9.2021 

 OI – Outlook India (7.9.2021): Explained: ISIS-K, Panjshir Valley Rebels Or Hekmatyar? The 

Warlords Deciding Afghanistan's Fate, https://www.outlookindia.com/website/story/world-

news-explained-the-warlords-that-will-decide-future-course-of-civil-war-in-

afghanistan/393801, Zugriff 16.9.2021 

 REU – Reuters (29.8.2021): Militant fire across Afghan border kills two Pakistani soldiers, says 

army, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/militant-fire-across-afghan-border-kills-

two-pakistan-soldiers-says-army-2021-08-29/, Zugriff 16.9.2021 

 UNAMA - United Nations Assistance Mission in Afghanistan (26.7.2021): Afghanistan 

Protection Of Civilians In Armed Conflict: Midyear Update: 1 January to 30 June 2021, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2056652/unama_poc_midyear_report_2021_26_july.pdf

, Zugriff 14.9.2021 

 UNSC - United Nations Security Council (1.6.2021): Twelfth report of the Analytical Support 

and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2557 (2020) concerning the 

Taliban and other associated individuals and entities constituting a threat to the peace stability 

and security of Afghanistan, https://www.ecoi.net/en/file/local/2053487/S_2021_486_E.pdf, 

Zugriff 6.9.2021 

 USIP – United States Institute of Peace (2018): The Political Deal with Hezb-e Islami, 

https://www.usip.org/sites/default/files/2018-

07/pw_139_the_political_deal_with_hezb_e_islami.pdf, Zugriff 16.9.2021 

 USDOD - United States Department of Defence (12.2020): Enhancing Security and Stability in 

Afghanistan, https://media.defense.gov/2021/Apr/23/2002626546/-1/-1/0/ENHANCING-

SECURITY-AND-STABILITY-IN-AFGHANISTAN.PDF, Zugriff 14.9.2021 

7. Taliban 

Die Taliban sind seit Jahrzehnten in Afghanistan aktiv. Die Taliban-Führung regierte Afghanistan 

zwischen 1996 und 2001, als sie von US-amerikanischen/internationalen Streitkräften entmachtet 

wurde. Nach ihrer Entmachtung hat sie weiterhin einen Aufstand geführt (EASO 8.2020c; vgl. NYT 

26.5.2020). 2018 begannen die USA Verhandlungen mit einer Taliban-Delegation in Doha (NYT 
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26.5.2020), im Februar 2020 wurde der Vertrag, in welchem sich die US-amerikanische Regierung zum 

Truppenabzug verpflichtete, unterschrieben (NYT 29.2.2020), wobei die US-Truppen bis Ende August 

2021 aus Afghanistan abzogen (DP 31.8.2021). Nachdem der bisherige Präsident Ashraf Ghani am 

15.8.2021 aus Afghanistan geflohen war, nahmen die Taliban die Hauptstadt Kabul als die letzte aller 

großen afghanischen Städte ein (TAG 15.8.2021). Die Taliban-Führung kehrte daraufhin aus Doha 

zurück, wo sie erstmals 2013 ein politisches Büro eröffnet hatte (DW 31.8.2021). Im September 2021 

kündigten sie die Bildung einer "Übergangsregierung" an. Entgegen früherer Aussagen handelt es sich 

dabei nicht um eine "inklusive" Regierung unter Beteiligung unterschiedlicher Akteure, sondern um 

eine reine Talibanregierung (NZZ 7.9.2021). 

Seit 2001 hat die Gruppe einige Schlüsselprinzipien beibehalten, darunter eine strenge Auslegung der 

Scharia in den von ihr kontrollierten Gebieten (EASO 8.2020c; vgl. RFE/RL 27.4.2020). Die Taliban sind 

eine religiös motivierte, religiös konservative Bewegung, die das, was sie als ihre zentralen "Werte" 

betrachten, nicht aufgeben wird. Wie sich diese Werte in einer künftigen Verfassung widerspiegeln 

und in der konkreten Politik zum Tragen kommen, hängt von den täglichen politischen Verhandlungen 

zwischen den verschiedenen politischen Kräften und dem Kräfteverhältnis zwischen ihnen ab (Ruttig 

3.2021). Aufgrund der schnellen und umfangreichen militärischen Siege der Taliban im Sommer 2021 

hat die Gruppierung nun jedoch wenig Grund, die Macht mit anderen Akteuren zu teilen (FA 

23.8.2021). 

Quellen: 

 DP - Die Presse (31.8.2021): US-Truppenabzug aus Afghanistan abgeschlossen, 
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 DW - Deutsche Welle (31.8.2021): Why Qatar fosters close contact with the Taliban, 

https://www.dw.com/en/why-qatar-fosters-close-contact-with-the-taliban/a-59030146, 

Zugriff 8.9.2021 

 FA- Foreign Affairs (23.8.2021): How Will the Taliban Rule?, 

https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2021-08-23/how-will-taliban-rule, 

Zugriff 24.8.2021 

 EASO - European Asylum Support Office (8.2020c): Afghanistan: Anti-Government Elements 

(AGEs), 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2020_08_EASO_COI_Report_Afghanist

an_Anti_Governement_Elements_AGEs.pdf, Zugriff 8.9.2021 

 NYT - New York Times, The (26.5.2020): How the Taliban Outlasted a Superpower: Tenacity 

and Carnage, https://www.nytimes.com/2020/05/26/world/asia/taliban-afghanistan-

war.html, Zugriff 8.9.2021 
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 NYT - New York Times, The (29.2.2020): Taliban and U.S. Strike Deal to Withdraw American 

Troops From Afghanistan, https://www.nytimes.com/2020/02/29/world/asia/us-taliban-

deal.html, Zugriff 8.9.2021 

 NZZ - Neue Zürcher Zeitung (7.9.2021): Die Taliban bilden eine Regierung – und darin sitzen 

weder andere politische Kräfte noch Frauen, https://www.nzz.ch/international/die-taliban-

bilden-eine-regierung-und-darin-sitzen-weder-andere-politische-kraefte-noch-frauen-

ld.1644387?kid=nl165_2021-9-7&mktcid=nled&ga=1&mktcval=165_2021-09-08&trco=, 

Zugriff 8.9.2021 

 RFE/RL - Radio Free Europe / Radio Liberty (27.4.2020): Taliban Constitution Offers Glimpse 

Into Militant Group's Vision For Afghanistan, https://gandhara.rferl.org/a/taliban-

constitution-offers-glimpse-into-militant-group-s-vision-for-afghanistan/30578541.html, 

Zugriff 8.9.2021 

 Ruttig, Thomas (3.2021): Have the Taliban Changed?, https://ctc.usma.edu/have-the-taliban-

changed/, Zugriff 8.9.2021 

 TAG - Tagesschau (15.8.2021): Präsident Ghani ins Ausland geflohen, 

https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-kabul-ghani-101.html, Zugriff 

3.9.2021 

8. Struktur und Führung 

Die Taliban bezeichneten sich [vor ihrer Machtübernahme] selbst als das Islamische Emirat Afghanistan 

(VOJ o.D.; vgl. BBC 15.4.2021). Sie positionierten sich als Schattenregierung Afghanistans. Ihre 

Kommissionen und Führungsgremien entsprachen den Verwaltungsämtern und -pflichten einer 

typischen Regierung (EASO 8.2020c; vgl. NYT 26.5.2020), die in weiten Teilen Afghanistans eine 

Parallelverwaltung betrieb (EASO 8.2020c; vgl. USIP 11.2019; BBC 15.4.2021). Die Regierungsstruktur 

und das militärische Kommando der Taliban sind in der Layha, einem Verhaltenskodex der Taliban, 

definiert (AAN 4.7.2011), welche zuletzt 2010 veröffentlicht wurde (AAN 6.12.2018).  

Die wichtigsten Entscheidungen werden von einem Führungsrat getroffen, der nach seinem 

langjährigen Versteck auch als Quetta-Schura bezeichnet wird. Dem Rat gehören neben dem Taliban-

Chef und dessen Stellvertretern rund zwei Dutzend weitere Personen an (NZZ 17.8.2021). Die 

Mitglieder der Quetta-Schura sind vor allem Vertreter des Talibanregimes von 1996-2001 (IT 

16.8.2021). Neben der Quetta-Schura, welche [vor der Machtübernahme der Taliban in Kabul] die 

Talibanangelegenheiten in elf Provinzen im Süden, Südwesten und Westen Afghanistans regelte, gibt 

es beispielsweise auch die Peshawar-Schura, welche diese Aufgabe in 19 weiteren Provinzen 

übernommen hat (UNSC 1.6.2021), sowie auch die Miran Shah-Schura. Das Haqqani-Netzwerk mit 

seinen Kommandanten in Ostafghanistan und Pakistan hat enge Verbindungen zu den beiden 

letztgenannten Schuras (RFE/RL 6.8.2021). 

Die Quetta-Schura übt eine gewisse Kontrolle über die rund ein Dutzend verschiedenen Kommissionen 

aus, welche als "Ministerien" fungierten (IT 16.8.2021). Die Taliban unterhielten [vor ihrer 
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Machtübernahme in Kabul] beispielsweise eine Kommission für politische Angelegenheiten mit Sitz in 

Doha, welche im Februar 2020 die Friedensverhandlungen mit den USA abschloss. Nach Angaben des 

Talibansprechers Zabihullah Mujahid hat diese Kommission keine direkte Kontrolle über die 

Talibankämpfer in Afghanistan. Die militärischen Kommandostrukturen bis hinunter zur Provinz- und 

Distriktebene unterstehen nämlich der Kommission für militärische Angelegenheiten (RFE/RL 

6.8.2021). 

Die höchste Instanz in religiösen, politischen und militärischen Angelegenheiten ist Mullah Haibatullah 

Akhundzada (RFE/RL 6.8.2021). Er ist seit 2016 der "Amir al Muminin" oder "Emir der Gläubigen", ein 

Titel, der ihm von Aiman Al-Zawahiri, dem Anführer von Al-Qaida, verliehen wurde (FR 18.8.2021). Er 

hat drei Stellvertreter: 1.) der Stellvertreter für Politisches ist Mullah Abdul Ghani Baradar, der Leiter 

der Kommission für politische Angelegenheiten und Vorsitzender des Verhandlungsteams der Taliban 

in Doha; 2.) der Stellvertreter für die südlichen Provinzen und Leiter der militärischen Operationen 

(RFE/RL 6.8.2021) bzw. der einflussreichen Kommission für militärische Angelegenheiten (FR 

18.8.2021) ist Mullah Mohammad Yaqoob; 3.) der Stellvertreter für die östlichen Provinzen ist 

Sirajuddin Haqqani, der auch der Anführer des Haqqani-Netzwerks (RFE/RL 6.8.2021) und der Miran 

Shah-Schura ist (UNSC 1.6.2021). Im September 2021 wurde angekündigt, dass Baradar in der 

"Übergangsregierung" die Position des stellvertretenden Vorsitzenden des Ministerrats einnehmen 

wird, Yaqoob soll Verteidigungsminister werden, Sirajuddin Haqqani Innenminister (NZZ 7.9.2021). 

Haibatullah Akhunzada wird sich als "Oberster Führer" auf religiöse Angelegenheiten und die 

Regierungsführung im Rahmen des Islam konzentrieren (NZZ 8.9.2021; vgl. TN 3.9.2021). 

Die Taliban treten nach außen hin geeint auf, trotz Berichten über interne Spannungen oder 

Spaltungen. Im Juni 2021 berichtete der UN-Sicherheitsrat, dass die unabhängigen Operationen und 

die Macht von Taliban-Kommandanten vor Ort für den Führungsrat der Taliban (die Quetta-Schura) 

zunehmend Anlass zur Sorge sind. Spannungen zwischen der politischen Führung und einigen 

militärischen Befehlshabern sind Ausdruck anhaltender interner Rivalitäten, Stammesfehden und 

Meinungsverschiedenheiten über die Verteilung der Einnahmen der Taliban (UNSC 1.6.2021). Zuletzt 

wurde auch über interne Meinungsverschiedenheiten bei der Regierungsbildung berichtet (HT 

5.9.2021; BAMF 6.9.2021), was vom offiziellen Sprecher der Taliban jedoch dementiert wurde (DS 

6.9.2021). 

Die Taliban sind somit keine monolithische Organisation (TWN 20.4.2020). Gemäß einem Experten für 

die Organisationsstruktur der Taliban unterstehen nur rund 40-45 Prozent der Truppen der 

Talibanführung. Rund 35 Prozent werden von Sirajuddin Haqqani, dem Kopf des Haqqani-Netzwerks 

und Stellvertreter von Mullah Akhundzada angeführt, weitere ca. 25 Prozent von Taliban aus dem 

Norden des Landes (Tadschiken und Usbeken) (GN 31.8.2021). Was militärische Operationen betrifft, 

so handelt es sich um einen vernetzten Aufstand mit einer starken Führung an der Spitze und 

dezentralisierten lokalen Befehlshabern, die Ressourcen auf Distriktebene mobilisieren können (EASO 

8.2020c; vgl. NYT 26.5.2020). 
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and security of Afghanistan, https://www.ecoi.net/en/file/local/2053487/S_2021_486_E.pdf, 

Zugriff 6.9.2021 

 USIP - United States Institute of Peace (11.2019): Insurgent Bureaucracy: How the Taliban 

Makes Policy, Peaceworks No. 153, https://www.usip.org/publications/2019/11/insurgent-

bureaucracy-how-taliban-makes-policy, Zugriff 6.9.2021 

 VOJ - Voice of Jihad (o.D.): Islamic Emirate of Afghanistan, http://alemarahenglish.net/, Zugriff 

23.10.2020 [liegt im Archiv der Staatendokumentation auf] 
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9. Haqqani-Netzwerk 

Das formell 1996 gegründete Haqqani-Netzwerk ist eine teilautonome Organisation (ASP 1.9.2020), 

Bestandteil der Taliban und Verbündeter von al-Qaida. Das Netzwerk wurde von Jalaluddin Haqqani 

gegründet, einem führenden Mitglied des antisowjetischen Jihad [1979-1989] und einer wichtigen 

Taliban-Figur; sein Tod wurde von den Taliban im September 2018 verlautbart. Sein Sohn Serajuddin 

[auch Sirajuddin] Haqqani führt das Netzwerk nun an (CRS 17.8.2021; vgl. FR24 21.8.2021). Er ist seit 

2015 auch einer der Stellvertreter des Taliban-Anführers Haibatullah Akhundzada (FR24 21.8.2021; vgl. 

RFE/RL 6.8.2021). Das Haqqani-Netzwerk gilt dank seiner finanziellen und militärischen Stärke - und 

seines Rufs als skrupelloses Netzwerk - als halbautonom, auch wenn es den Taliban angehört (FR24 

21.8.2021). Mit September 2020 zählten die Haqqani-Kämpfer rund 10.000 Mann in Afghanistan, was 

etwa 20 % der Kampfkräfte der Taliban ausmachte (ASP 1.9.2020), während eine andere Quelle Ende 

August 2021 von einem Anteil von rund 35 % sprach (GN 31.8.2021). Laut einem Bericht des UN-

Sicherheitsrats vom Juni 2021 ist das Haqqani-Netzwerk die schlagkräftigste Truppe der Taliban (UNSC 

1.6.2021). Es ist vor allem in den südlichen und östlichen Teilen des Landes in den Provinzen Paktika, 

Helmand, Kandahar und Khost (RA KBL 12.10.2020; vgl. EASO 8.2020c) sowie in Paktia und Teilen 

Ghaznis aktiv (ASP 1.9.2020; vgl. TD 31.12.2019). 

Das Haqqani-Netzwerk ist nach wie vor eine Drehscheibe für Kontakte und Zusammenarbeit mit 

regionalen ausländischen Terrorgruppen und die wichtigste Verbindungsstelle zwischen den Taliban 

und Al-Qaida (UNSC 1.6.2021). Auch wurden dem Netzwerk in der Vergangenheit Verbindungen zum 

pakistanischen Geheimdienst nachgesagt (CRS 17.8.2021; TSP 23.8.2021). Bezüglich einer 

Zusammenarbeit zwischen dem Haqqani-Netzwerk und dem Islamischen Staat Khorasan Provinz (ISKP) 

bestehen unterschiedliche Auffassungen (UNSC 1.6.2021). Während der afghanische Geheimdienst im 

Mai 2020 von einer "gemeinsamen ISKP-Haqqani-Zelle" sprach (RFE/RL 6.5.2021), ein Afghanistan-

Experte Belege vergangener Kollaborationen erwähnte (GN 31.8.2021) und einige Mitgliedstaaten des 

UN-Sicherheitsrats von einer taktischen Zusammenarbeit zwischen dem ISKP und dem Haqqani-

Netzwerk auf der Ebene der Befehlshaber berichten, bestreiten andere die Behauptungen einer 

taktischen Zusammenarbeit entschieden (UNSC 1.6.2021). Ende August 2021 wurde ein Anschlag auf 

eine Menschenmenge am Flughafen von Kabul verübt, bei dem mindestens 170 Menschen starben 

und zu dem sich der ISKP bekannte (MEE 27.8.2021; vgl. GN 31.8.2021). Kämpfer aus Khost und Paktia, 

Kerngebieten des Haqqani-Netzwerks, waren einer Quelle zufolge für die Sicherheit in manchen Teilen 

der Provinzhauptstadt zuständig, das Flughafenareal wurde jedoch von anderen Einheiten gesichert 

(NLM 26.8.2021). 

Von den US-Truppen und der [ehemaligen] afghanischen Armee als "tödlichste und ausgefeilteste 

Aufständischengruppe in Afghanistan" (ASP 1.9.2020) bzw. "gefährlichster" Arm der Taliban 

bezeichnet, hat das Haqqani-Netzwerk seit Jahren Angriffe in den städtischen Bereichen ausgeführt 

(NYT 20.8.2019) und wird für einige der tödlichsten Angriffe in Afghanistan verantwortlich gemacht 

(CRS 17.8.2021; vgl. FR24 21.8.2021). Das Netzwerk wurde von den USA als ausländische 
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Terrorgruppierung eingestuft und befindet sich auf der Sanktionsliste der Vereinten Nationen (FR24 

21.8.2021; vgl. NZZ 7.9.2021). 

Trotz des Rufs des Haqqani-Netzwerks wird angenommen, dass es in einer künftigen Taliban-Regierung 

eine bedeutsame Rolle spielen wird (FR24 21.8.2021; vgl. TSP 23.8.2021). So wurde im August 2021 

angekündigt, dass Sirajuddin Haqqani den Posten des Innenministers in der neu gebildeten 

"Übergangsregierung" der Taliban bekleiden wird (NZZ 7.9.2021). 

Quellen: 

 ASP - American Security Project (1.9.2020): The Haqqani Network: The Shadow Group 

Supporting the Taliban’s Operations, https://www.jstor.org/stable/resrep26605, Zugriff 

7.9.2021 

 CRS - Congressional Research Center (17.8.2021): Terrorist Groups in Afghanistan, 

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/download/IF/IF10604/IF10604.pdf/, Zugriff 

7.9.2021 

 EASO - European Asylum Support Office (8.2020c): Afghanistan: Anti-Government Elements 

(AGEs), 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2020_08_EASO_COI_Report_Afghanist

an_Anti_Governement_Elements_AGEs.pdf, Zugriff 7.9.2021 

 FR24 - France 24 (21.8.2021): The Haqqani network: Afghanistan's most feared militants, 

https://www.france24.com/en/live-news/20210821-the-haqqani-network-afghanistan-s-

most-feared-militants, Zugriff 7.9.2021 

 GN - Guardian, The (31.8.2021): In Afghanistan, Islamic State is seeking to exploit divisions 

within the Taliban, https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/aug/31/afghanistan-

islamic-state-divisions-taliban-kabul-bombing-kabul-bombing?CMP=Share_iOSApp_Other, 

Zugriff 6.9.2021 

 MEE - Middle East Eye (27.8.2021): Afghanistan: What links do IS-K have to the Middle East?, 

https://www.middleeasteye.net/news/afghanistan-who-islamic-state-khorasan-province-

and-what-are-their-aims, Zugriff 6.9.2021 

 NLM - New Lines Magazine (26.8.2021): The Taliban’s Struggle to Control Kabul, 

https://newlinesmag.com/reportage/the-talibans-struggle-to-control-kabul/, Zugriff 

10.9.2021 

 NYT - New York Times, The (20.8.2019): As Taliban Talk Peace, ISIS Is Ready to Play the Spoiler 

in Afghanistan, https://www.nytimes.com/2019/08/20/world/asia/isis-afghanistan-

peace.html, Zugriff 7.9.2021 

 NZZ - Neue Zürcher Zeitung (7.9.2021): Die Taliban bilden eine Regierung – und darin sitzen 

weder andere politische Kräfte noch Frauen, https://www.nzz.ch/international/die-taliban-

bilden-eine-regierung-und-darin-sitzen-weder-andere-politische-kraefte-noch-frauen-
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ld.1644387?kid=nl165_2021-9-7&mktcid=nled&ga=1&mktcval=165_2021-09-08&trco=, 

Zugriff 8.9.2021 

 NZZ - Neue Zürcher Zeitung (17.8.2021): Die Taliban sind in Afghanistan erneut an der Macht: 

Wer sind sie? Wer führt sie an? Wie sind sie organisiert?, 

https://www.nzz.ch/international/afghanistan-wer-sind-die-taliban-wer-fuehrt-sie-an-

ld.1640657, Zugriff 6.9.2021 

 RA KBL - Lokaler Rechtsanwalt in Kabul (12.10.2020b): Auskunft per E-Mail 

 RFE/RL - Radio Free Europe / Radio Liberty (6.8.2021): Who's Who In The Taliban: The Men 

Who Run The Extremist Group And How They Operate, https://gandhara.rferl.org/a/taliban-

leadership-structure-afghan/31397337.html, Zugriff 3.9.2021 

 RFE/RL - Radio Free Europe/Radio Liberty (6.5.2020): Afghan Spy Agency Says 'IS-Haqqani' Cell 

Busted In Kabul, https://gandhara.rferl.org/a/afghan-spy-agency-says-is-haqqani-cell-busted-

in-kabul/30597488.html, Zugriff 7.9.2021 

 TD - The Diplomat (31.12.2019): South Asia’s Most Notorious Militant Groups, 

https://thediplomat.com/2019/12/south-asias-most-notorious-militant-groups/, Zugriff 

7.9.2021 

 TSP - Tagesspiegel, der (23.8.2021): Hakkani-Netzwerk dürfte wichtige Rolle in Taliban-

Regierung übernehmen, https://www.tagesspiegel.de/politik/afghanistans-gefuerchtetste-

miliz-hakkani-netzwerk-duerfte-wichtige-rolle-in-taliban-regierung-

uebernehmen/27542192.html, Zugriff 7.9.2021 

 UNSC - United Nations Security Council (1.6.2021): Twelfth report of the Analytical Support 

and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2557 (2020) concerning the 

Taliban and other associated individuals and entities constituting a threat to the peace stability 

and security of Afghanistan, https://www.ecoi.net/en/file/local/2053487/S_2021_486_E.pdf, 

Zugriff 6.9.2021 

 UNSC - United Nations Security Concil (27.5.2020): Eleventh report of the Analytical Support 

and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2501 (2019) concerning the 

Taliban, S/2020/415, https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-

4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2020_415_e.pdf, Zugriff 7.9.2021 

10. Rechtsschutz / Justizwesen 

Die Taliban kündigten nach ihrer Machtübernahme im August 2021 an, dass zukünftig eine islamische 

Regierung von islamischen Gesetzen angeleitet werden soll, das Regierungssystem solle auf der Scharia 

basieren. Sie blieben dabei allerdings sehr vage bezüglich der konkreten Auslegung. "Scharia" bedeutet 

auf Arabisch "der Weg" und bezieht sich auf ein breites Spektrum an moralischen und ethischen 

Grundsätzen, die sich aus dem Koran sowie aus den Aussprüchen und Praktiken des Propheten 

Mohammed ergeben. Die Grundsätze variieren je nach der Auslegung verschiedener Gelehrter, die 

Denkschulen gegründet haben, denen die Muslime folgen und die sie als Richtschnur für ihr tägliches 

Leben nutzen (AJ 23.8.2021; vgl. NYT 19.8.2021). Die Auslegung der Scharia ist in der muslimischen 
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Welt Gegenstand von Diskussionen. Jene Gruppen und Regierungen, die ihr Rechtssystem auf die 

Scharia stützen, haben dies auf unterschiedliche Weise getan. Wenn die Taliban sagen, dass sie die 

Scharia einführen, bedeutet das nicht, dass sie dies auf eine Weise tun, der andere islamische Gelehrte 

oder islamische Autoritäten zustimmen würden (NYT 19.8.2021). Sogar in Afghanistan haben sowohl 

die Taliban, die das Land zwischen 1996 und 2001 regierten, als auch die Regierung von Ashraf Ghani 

behauptet, das islamische Recht zu wahren, obwohl sie unterschiedliche Rechtssysteme hatten (AJ 

23.8.2021). 

Die Auslegung des islamischen Rechts durch die Taliban entstammt nach Angaben eines Experten dem 

Deobandi-Strang der Hanafi-Rechtsprechung - einem Zweig, der in mehreren Teilen Südostasiens, 

darunter Pakistan und Indien, anzutreffen ist - und der eigenen gelebten Erfahrung als überwiegend 

ländliche und stammesbezogene Gesellschaft (AJ 23.8.2021; vgl. WTN 3.9.2021). Als die Taliban 1996 

an die Macht kamen, setzten sie strenge Kleidervorschriften für Männer und Frauen durch und 

schlossen Frauen weitgehend von Arbeit und Bildung aus. Die Taliban führten auch strafrechtliche 

Bestrafungen (hudood) im Einklang mit ihrer strengen Auslegung des islamischen Rechts ein, darunter 

öffentliche Hinrichtungen von Menschen, die von Taliban-Richtern des Mordes oder des Ehebruchs für 

schuldig befunden wurden, und Amputationen für diejenigen, die aufgrund von Diebstahl verurteilt 

wurden (AJ 23.8.2021; vgl. VOA 24.8.2021). 

[Weitergehende Informationen zum konkreten Rechtssystem und Justizwesen unter der im Entstehen 

begriffenen Talibanregierung sind zum aktuellen Zeitpunkt mit September 2021 noch nicht bekannt] 

Quellen: 

 AJ - Al Jazeera (23.8.2021): Explainer: The Taliban and Islamic law in Afghanistan, 

https://www.aljazeera.com/news/2021/8/23/hold-the-taliban-and-sharia-law-in-

afghanistan, Zugriff 10.9.2021 

 NYT - New York Times, The (19.8.2021): What is Shariah law, and what does it mean for Afghan 

women under the Taliban?, https://www.nytimes.com/article/shariah-law-afghanistan-

women.html, Zugriff 10.9.2021 

 VOA - Voice of America (24.8.2021): What Is Shariah?, https://www.voanews.com/south-

central-asia/what-shariah, Zugriff 10.9.2021 

 WTN - World Today News (3.9.2021): Taliban Mentioned Using Hanafi School in Afghanistan 

Constitution, https://www.world-today-news.com/taliban-mentioned-using-hanafi-school-in-

afghanistan-constitution/, Zugriff 10.9.2021 

11. Sicherheitsbehörden 

Es sind zum aktuellen Zeitpunkt mit September 2021 noch keine validen Informationen den Aufbau 

der Sicherheitsbehörden unter den Taliban bekannt. 
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12. Folter und unmenschliche Behandlung 

Unter der vormaligen Regierung war laut der afghanischen Verfassung (Artikel 29) sowie dem 

Strafgesetzbuch (Penal Code) und dem afghanischen Strafverfahrensrecht (Criminal Procedure Code) 

Folter verboten (UNAMA 2.2021b; vgl. AA 16.7.2021). Die Regierung erzielte Fortschritte bei der 

Verringerung der Folter in einigen Haftanstalten, versäumte es jedoch, Mitglieder der Sicherheitskräfte 

und prominente politische Persönlichkeiten für Misshandlungen, einschließlich sexueller Übergriffe, 

zur Rechenschaft zu ziehen (HRW 4.2.2021; vgl. HRW 13.1.2021). 

Es gibt zahlreiche Berichte über Folter und grausame, unmenschliche und erniedrigende Bestrafung 

durch die Taliban, ISKP und andere regierungsfeindliche Gruppen. UNAMA berichtet, dass zu den von 

den Taliban durchgeführten Bestrafungen Schläge, Amputationen und Hinrichtungen gehörten. Die 

Taliban hielten UNAMA zufolge Häftlinge unter schlechten Bedingungen fest und setzten sie 

Zwangsarbeit aus (UNAMA 26.5.2019; vgl. USDOS 30.3.2021). 

Quellen: 

 AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (16.7.2021): Bericht über die asyl- und 

abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan (Stand: Mai 2021), 

https://www.ecoi.net/en/document/2057829.html, Zugriff 1.9.2021 

 HRW - Human Rights Watch (4.2.2021): Still No Safeguards to Stop Torture in Afghanistan, 

https://www.hrw.org/news/2021/02/04/still-no-safeguards-stop-torture-afghanistan, Zugriff 

1.9.2021 

 HRW - Human Rights Watch (13.1.2021): World Report 2021 - Afghanistan, 

https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/afghanistan, Zugriff 8.9.2021 

 UNAMA - United Nations Assistance Mission in Afghanistan (2.2021b): Preventing Torture and 

Upholding the Rights of Detainees in Afghanistan: A Factor for Peace, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2044716/treatment_of_conflict_related_detainees_feb_

2021_english.pdf, Zugriff 1.9.2021 

 UNAMA - United Nations Assistance Mission in Afghanistan (26.5.2019): Grave Concern about 

accounts of taliban ill-treatment of detainees, https://unama.unmissions.org/un-grave-

concern-about-accounts-taliban-ill-treatment-detainees, Zugriff 1.9.2021 

 USDOS - United States Department of State [USA] (30.3.2021): Country Report on Human 

Rights Practices 2020 - Afghanistan, https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-

human-rights-practices/afghanistan/, Zugriff 2.9.2021 

13. Allgemeine Menschenrechtslage 

Es gibt Berichte über grobe Menschenrechtsverletzungen durch die Taliban nach ihrer 

Machtübernahme im August 2021 (HRW 23.8.2021). Die Gruppe soll Tür-zu-Tür-Durchsuchungen 

durchführen, und auch an einigen Kontrollpunkten der Taliban wurden gewalttätige Szenen gemeldet 
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(BBC 20.8.2021; vgl. AP 3.9.2021). Diejenigen, die für die Regierung oder andere ausländische Mächte 

gearbeitet haben, sowie Journalisten und Aktivisten sagen, sie hätten Angst vor Repressalien (BBC 

20.8.2021).  

Die Europäische Union hat  erklärt, dass die von ihr zugesagte Entwicklungshilfe in Höhe von mehreren 

Milliarden Dollar von Bedingungen wie der Achtung der Menschenrechte durch die Taliban abhängt 

(MPI 2.9.2021; vgl. REU 3.9.2021). 

Quellen: 

 AP - Associated Press (3.9.2021): Afghan media brace for what's next under Taliban rule, 

https://apnews.com/article/entertainment-europe-middle-east-business-media-

51375cc7363711ee80df4a7fab639650, Zugriff 8.9.2021 

 BBC - British Broadcasting Corporation (20.8.2021): 'They will kill me': Desperate Afghans seek 

way out after Taliban takeover, https://www.bbc.com/news/world-asia-58286372, Zugriff 

8.9.2021 

 HRW - Human Rights Watch (23.8.2021): UN Rights Body Needs to Investigate Abuses in 

Afghanistan, https://www.ecoi.net/en/document/2058892.html, Zugriff 8.9.2021 

 MPI - Migration Policy Institute (2.9.2021): Will the Taliban’s takeover lead to a new refugee 

crisis from Afghanistan?, https://reliefweb.int/report/afghanistan/will-taliban-s-takeover-

lead-new-refugee-crisis-afghanistan, Zugriff 8.9.2021 

 REU - Reuters (3.9.2021): EU says Taliban must respect rights, guarantee security as conditions 

for help, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/eu-will-engage-with-taliban-subject-

conditions-foreign-policy-chief-2021-09-03/, Zugriff 8.9.2021  

14. Meinungs- und Pressefreiheit 

Aufgrund der hohen Analphabetismusrate bevorzugen die meisten Bürger Fernsehen und Radio 

gegenüber Print- oder Online-Medien (USDOS 30.3.2021). Ein größerer Prozentsatz der Bevölkerung - 

auch in abgelegenen Provinzen - hat Zugang zu Radio (USDOS 30.3.2021).  

Afghanistan rangiert im World Press Freedom Index 2020 auf Platz 122 von 180 untersuchten Staaten; 

dies stellt eine Verschlechterung von einem Platz im Vergleich zum Vorjahr und drei Plätzen im 

Vergleich zum Jahr 2018 dar (RSF 2020). 

Das Afghanistan Journalists Center zählte 2020 112 gewalttätige Übergriffe auf Medienschaffende, 

wobei sieben Journalisten und ein Medienmitarbeiter getötet wurden (AFJC o.D.; vgl. AI 3.5.2021; TN 

6.1.2021, RSF 10.12.2020, BAMF 11.1.2021). Die Taliban stritten in einer Presseerklärung vom 6.1.2021 

jede (ihnen von der damaligen Regierung zugeschriebene) Beteiligung an der Tötung von Journalisten 

und Aktivisten der Zivilgesellschaft ab (BAMF 11.1.2021; vgl. TN 6.1.2021). Nach Angaben von Human 

Rights Watch (HRW) nehmen Taliban-Kräfte jedoch gezielt Journalisten und andere Medienmitarbeiter 

ins Visier, darunter auch Frauen (HRW 1.4.2021) und nach Angaben des Afghanistan Journalists Center 
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waren die Taliban, Daesh [Anm.: auch IS, ISKP] bzw. unbekannte Bewaffnete für die Tötungen von 

Journalisten verantwortlich (TN 6.1.2021). Am 1.1.2021 wurde der Direktor einer Radiostation in der 

Provinz Ghor erschossen (RSF 7.1.2021). Im Mai 2021 gab RSF (Reporters Sans Frontières) an, dass in 

den letzten sechs Monaten mindestens 20 Journalisten und Medienschaffende Opfer von gezielten 

Angriffen wurden und acht, darunter vier Frauen, getötet wurden. Etwa 30 weitere haben 

Todesdrohungen im Zusammenhang mit ihrer journalistischen Arbeit erhalten (RSF 3.5.2021). Mit 

Ende April wurden im Jahr 2021 bereits vier Journalisten getötet (AI 3.5.2021). 

Im Mai 2021 gaben die Taliban eine Pressemitteilung heraus, in der sie den Medien im Land vorwarfen, 

einseitig zugunsten der Regierung zu berichten, und drohten mit Konsequenzen. Einen Tag später 

wurde ein Journalist in der Stadt Kandahar von Unbekannten erschossen (BAMF 10.5.2021). Während 

die Vereinigten Staaten ihre verbleibenden Truppen aus dem Land abziehen, ist Reporter ohne 

Grenzen (RSF) alarmiert über die eskalierende Gewalt gegen Journalisten, insbesondere gegen Frauen, 

durch gezielte Gewalt und Drohungen - seit Juli 2021 wurden mindestens drei Journalistinnen 

ermordet (RSF 19.7.2021). Die gezielten Angriffe auf Medienschaffende sorgt insbesondere in Kabul 

für Angst in Teilen der Bevölkerung (AA 15.7.2021). 

Nach der Machtübernahme durch die Taliban im August 2021 

Ein Protest von mehreren hundert Personen wurde am 7.9.2021 durch Taliban-Kämpfer aufgelöst, 

indem sie Gewehrsalven in die Luft feuerten. Augenzeugen berichteten, dass Taliban-Mitglieder Fotos 

und Videos der Proteste von den Telefonen der von ihnen festgenommenen Personen löschten. Auch 

ein Kameramann des afghanischen Nachrichtensenders Tolo News wurde kurzzeitig von den Taliban 

festgenommen (WP 7.9.2021). Es gibt auch Berichte wonach Taliban Tränengas und Pfefferspray gegen 

Demonstranten einsetzen (BBC 7.9.2021) 

Nach außen hin haben sich die Taliban verpflichtet, Journalisten zu schützen und die Pressefreiheit zu 

respektieren, doch die Realität in Afghanistan ist nach Reporter ohne Grenzen (RSF) eine andere. Die 

neuen Behörden verhängen bereits sehr strenge Auflagen für die Nachrichtenmedien, auch wenn sie 

noch nicht offiziell sind und es gibt Berichte wonach die Taliban Journalisten Schikanen, Drohungen 

und auch Gewalt aussetzen (RSF 24.8.2021). Am 7.9.2021 verhafteten Sicherheitskräfte der Taliban 

Journalisten des in Kabul ansässigen Medienunternehmens Etilaat-e Roz. Die Reporter hatten über 

Proteste von Frauen in Kabul berichtet, die ein Ende der Verstöße der Taliban gegen die Rechte von 

Frauen und Mädchen forderten. Es wurde berichtet, dass die Taliban-Behörden die beiden Männer zu 

einer Polizeistation in Kabul brachten, sie in getrennte Zellen steckten und sie mit Kabeln schwer 

verprügelten. Beide Männer wurden am 8.9.2021 freigelassen und in einem Krankenhaus wegen ihrer 

Verletzungen am Rücken und im Gesicht medizinisch versorgt (HRW 8.9.2021). Die Taliban haben ihr 

Vorgehen gegen die Proteste gegen ihre Herrschaft verschärft und haben alle Demonstrationen, die 

nicht offiziell genehmigt sind verboten, sowohl die Versammlung selbst als auch etwaige Slogans, die 

verwendet werden. Die Taliban warnten vor "schweren rechtlichen Konsequenzen" sollte man sich 

nicht daran halten (TG 8.9.2021). 
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Internet und Mobiltelefonie 

Eine schnelle Verbreitung von Mobiltelefonen, Internet und sozialen Medien hat vielen Bürgern einen 

besseren Zugang zu unterschiedlichen Ansichten und Informationen ermöglicht (USDOS 30.3.2021). Es 

gibt Mobiltelefone in 90% der afghanischen Haushalte, wobei sich oft mehrere Personen eines teilen 

(DFJP/SEM 30.6.2020). 

Fünf GSM-Betreiber decken zwei Drittel der bevölkerungsreichsten Gebiete ab. Ungefähr jeder zweite 

Einwohner hat im Jahr 2020 eine aktive SIM-Karte. Weniger als einer von zehn Nutzern geht mit einem 

Mobiltelefon ins Internet (DFJP/SEM 30.6.2020). 

Im Laufe des Jahres 2020 gab es viele Berichte über Versuche der Taliban, den Zugang zu Informationen 

einzuschränken, oft durch die Zerstörung oder Abschaltung von Telekommunikationsantennen und 

anderen Geräten (USDOS 30.3.2021). 

Aus strategischen Gründen schnitten die Taliban im Zuge der Kampfhandlungen die 

Internetverbindungen nach Panjshir zeitweise ab (AAN 1.7.2021) und es gibt auch Berichte wonach die 

Taliban in Kabul das Internet an- und abschalten würden (DW 30.8.2021). 

Quellen: 

 AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (15.7.2021): Bericht über die asyl- und 

abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan (Stand: Mai 2021), 

https://www.ecoi.net/en/document/2057829.html, Zugriff 2.9.2021 

 AAN - Afghanistan Analysts Network (12.9.2021): The Focus of the Taleban’s New Government: 

Internal cohesion, external dominance, https://www.afghanistan-

analysts.org/en/reports/war-and-peace/the-focus-of-the-talebans-new-government-

internal-cohesion-external-dominance/, Zugriff 15.9.2021 

 AAN - (1.7.2021): New special report: "Ghosts of the Past: Lessons from Local Force 

Mobilisation in Afghanistan and Prospects for the Future", https://www.afghanistan-

analysts.org/en/special-reports/new-special-report-ghosts-of-the-past-lessons-from-local-

force-mobilisation-in-afghanistan-and-prospects-for-the-future/, Zugriff 15.9.2021 

 AFJC - Afghanistan Journalist Center (o.D.): Data & Research, http://afjc.af/db/en/, Zugriff 

2.9.2021 

 AI - Amnesty International (3.5.2021): Afghanistan: Authorities must protect journalists and 

journalism amid spiralling violence, 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/afghanistan-authorities-must-protect-

journalists-and-journalism-amid-spiralling-violence/, Zugriff 2.9.2021 

 BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Deutschland] (10.5.2021): Briefing Notes, 

https://www.ecoi.net/en/document/2051380.html, Zugriff 16.5.2021 
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 BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Deutschland] (11.1.2021): Briefing Notes, 

https://www.ecoi.net/en/document/2044075.html, Zugriff 2.9.2021 

 BBC - British Broadcasting Corporation (7.9.2021): Afghanistan: Taliban break up women's 

rights protest in Kabul, https://www.bbc.com/news/world-asia-58450230, Zugriff 7.9.2021  

BBC - British Broadcasting Corporation (5.9.2021): Afghanistan: Taliban break up women's 

rights protest in Kabul, https://www.bbc.com/news/world-asia-58450230, Zugriff 7.9.2021  

 DFJP/SEM - Département fédéral de justice et police [Schweiz] / Secrétariat d'État aux 

migration [Schweiz] (30.6.2020): Focus Afghanistan - Téléphonie et internet mobiles, 

https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/internationales/herkunftslaender/asien-

nahost/afg/AFG-telefonie-internet-f.pdf.download.pdf/AFG-telefonie-internet-f.pdf, Zugriff 

2.9.2021 

 DW - Deutsche Welle (30.8.2021): Will the Taliban restrict internet access in Afghanistan?, 

https://www.dw.com/en/will-the-taliban-restrict-internet-access-in-afghanistan/a-

59029364, Zugriff 15.9.2021 

 HRW - Human Rights Watch (8.9.2021): 2 journalists from media outlet Etilaat-e Roz arrested 

and beaten by Taliban after covering women protests in Kabul, 

https://www.ecoi.net/en/document/2059996.html,Zugriff 16.9.2021 

 HRW - Human Rights Watch (1.4.2021): Afghanistan: Taliban Target Journalists, Women in 

Media, https://www.hrw.org/news/2021/04/01/afghanistan-taliban-target-journalists-

women-media, Zugriff 2.9.2021 

 RSF - Reporters sans frontières (24.8.2021): New (unofficial) oppressive rules imposed on 

journalists in Afghanistan, https://www.ecoi.net/en/document/2058922.html, Zugriff 

8.9.2021 

 RSF - Reporters sans frontières (19.7.2021): As US withdraws its forces from Afghanistan, RSF 

calls for a stronger protection of journalists, 

https://www.ecoi.net/en/document/2056383.html, Zugriff 2.9.2021 

 RSF - Reporters Sans Frontières (3.5.2021): Afghanistan : "No just and lasting peace in 

Afghanistan without guarantees for press freedom", https://rsf.org/en/news/afghanistan-no-

just-and-lasting-peace-afghanistan-without-guarantees-press-freedom, Zugriff 2.9.2021 

 RSF - Reporters sans frontières (7.1.2021): Afghanistan must "end spiral of violence" after 

another journalist murdered, https://rsf.org/en/news/afghanistan-must-end-spiral-violence-

after-another-journalist-murdered, Zugriff 2.9.2021 

 RSF - Reporters sans frontières (10.12.2020): Afghan women journalists rep shot dead in 

Jalalabad, https://rsf.org/en/news/afghan-women-journalists-rep-shot-dead-jalalabad, 

Zugriff 2.9.2021 

 RSF - Reporters sans frontières (2020): 2020 World Press Freedom Index, 

https://rsf.org/en/ranking_table, Zugriff 2.9.2021 
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 TG - Guardien, The (8.9.2021): Taliban ban protests and slogans that don’t have their approval, 

https://www.theguardian.com/world/2021/sep/08/taliban-ban-protests-and-slogans-that-

dont-have-their-approval, Zugriff 9.9.2021 

 USDOS - United States Department of State [USA] (30.3.2021): Country Report on Human 

Rights Practices 2020 - Afghanistan, https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-

human-rights-practices/afghanistan/, Zugriff 2.9.2021 

 WP - Washington Post (7.9.2021): Protesters keep up the pressure as Taliban consolidates 

control over Afghanistan, https://www.washingtonpost.com/world/2021/09/07/afghanistan-

kabul-taliban-updates/, Zugriff 7.9.2021  

15. Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit und Opposition 

Ein Protest von mehreren hundert Personen wurde am 7.9.2021 durch Taliban-Kämpfer aufgelöst, 

indem sie Gewehrsalven in die Luft feuerten. Augenzeugen berichteten, dass Taliban-Mitglieder Fotos 

und Videos der Proteste von den Telefonen der von ihnen festgenommenen Personen löschten. Auch 

ein Kameramann des afghanischen Nachrichtensenders Tolo News wurde kurzzeitig von den Taliban 

festgenommen (WP 7.9.2021). Es gibt auch Berichte wonach Taliban Tränengas und Pfefferspray (BBC 

7.9.2021) bzw. Stöcke und Peitschen gegen Demonstranten einsetzen (CNN 8.9.2021; vgl. BBC 

8.9.2021) Auch von Todesopfern bei Protesten wird berichtet (BBC 19.8.2021). Die Taliban haben ihr 

Vorgehen gegen die Proteste gegen ihre Herrschaft verschärft und haben alle Demonstrationen, die 

nicht offiziell genehmigt sind verboten, sowohl die Versammlung selbst als auch etwaige Slogans, die 

verwendet werden. Die Taliban warnten vor "schweren rechtlichen Konsequenzen" sollte man sich 

nicht daran halten (TG 8.9.2021). 

Anmerkung: Weitere Informationen über Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit und Opposition 

nach der Machtübernahme der Taliban sind noch nicht bekannt. 

Quellen: 

 BBC - British Broadcasting Corporation (8.9.2021): Afghanistan: Women beaten for demanding 

their rights, https://www.bbc.com/news/world-asia-58491747, Zugriff 9.9.2021  

 BBC - British Broadcasting Corporation (5.9.2021): Afghanistan: Taliban break up women's 

rights protest in Kabul, https://www.bbc.com/news/world-asia-58450230, Zugriff 7.9.2021  

 BBC - British Broadcasting Corporation (19.8.2021): Taliban "carrying out door-to-door 

manhunt", https://www.bbc.com/news/live/world-asia-58219963, Zugriff 9.9.2021 

 CNN - Cable News Network (8.9.2021): Taliban fighters use whips against Afghan women 

protesting the all-male interim government, 

https://edition.cnn.com/2021/09/08/asia/afghanistan-women-taliban-government-

intl/index.html, Zugriff 9.9.2021 
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 TG - Guardien, The (8.9.2021): Taliban ban protests and slogans that don’t have their approval, 

https://www.theguardian.com/world/2021/sep/08/taliban-ban-protests-and-slogans-that-

dont-have-their-approval, Zugriff 9.9.2021 

 WP - Washington Post (7.9.2021): Protesters keep up the pressure as Taliban consolidates 

control over Afghanistan, https://www.washingtonpost.com/world/2021/09/07/afghanistan-

kabul-taliban-updates/, Zugriff 7.9.2021  

16. Todesstrafe 

Vor der Machtübernahme durch die Taliban im August 2021 war die Todesstrafe in der Verfassung und 

im Strafgesetzbuch für besonders schwerwiegende Delikte vorgesehen (AA 16.7.2021). Und zwar für 

Delikte wie Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Angriff gegen den Staat, 

Mord und Zündung von Sprengladungen, Entführungen bzw. Straßenraub mit tödlicher Folge, 

Gruppenvergewaltigung von Frauen u.a. (StGb-AFGH 15.5.2017: Art. 170). 

Anmerkung: Über dies Auswirkung der Machtübernahme durch die Taliban im August 2021 auf die 

Todesstrafe in Afghanistan sind noch keine validen Informationen bekannt. 

Quellen: 

 AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (16.7.2021): Bericht über die asyl- und 

abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan (Stand: Mai 2021), 

https://www.ecoi.net/en/document/2057829.html, Zugriff 1.9.2021 

 StGb-AFGH - Strafgesetzbuch Afghanistan [Afghanistan] (15.5.2017): Strafgesetz, liegt im 

Archiv der Staatendokumentation auf 

17. Armut und Lebensmittelunsicherheit 

Afghanistan ist nach wie vor eines der ärmsten Länder der Welt (AA 16.7.2021; AF 2018). Die 

Grundversorgung ist für große Teile der Bevölkerung eine tägliche Herausforderung, dies gilt in 

besonderem Maße für Rückkehrer. Diese bereits prekäre Lage hat sich seit März 2020 durch die COVID-

19-Pandemie stetig weiter verschärft. Es wird erwartet, dass 2021 bis zu 18,4 Millionen Menschen 

(2020: 14 Mio Menschen) auf humanitäre Hilfe angewiesen sein werden (UNGASC 9.12.2020). 

Da keine neuen Dollarlieferungen eintreffen, um die Währung zu stützen, ist die afghanische Währung 

auf ein Rekordtief gefallen und hat die Preise in die Höhe getrieben. Die Preise für 

Grundnahrungsmittel wie Mehl, Öl und Reis sind innerhalb weniger Tage um bis zu 10-20 % gestiegen 

(DW 24.8.2021). 

Quellen: 
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 AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (16.7.2021): Bericht über die asyl- und 

abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan (Stand: Mai 2021), 

https://www.ecoi.net/en/document/2057829.html, Zugriff 1.9.2021 

 AF - Asia Foundation, The (2018): A Survey of the Afghan People, 

https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/12/2018_Afghan-Survey_fullReport-

12.4.18.pdf, Zugriff  1.9.2021 

 CSO - Central Statistics Organization [jetzt NSIA - National Statistic and Information Authority 

- Afghanistan] (2018): AFGHANISTAN LIVING CONDITIONS SURVEY 2016 - 17, 

https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2018-

07/Afghanistan%20ALCS%202016-17%20Analysis%20report.pdf, Zugriff 1.9.2021 

 DW - Deutsche Welle (24.8.2021): Afghans struggle with empty ATMs, soaring prices, 

https://www.dw.com/en/afghans-struggle-with-empty-atms-soaring-prices/a-58968652, 

Zugriff 2.9.2021 

 FEWS NET – Famine early warning systems network (7.2021): Afghanistan, 

https://fews.net/central-asia/afghanistan/, Zugriff 1.9.2021 

 UNGASC - United Nations General Assembly Security Council (9.12.2020): The Situation in 

Afghanistan and Its Implications for International Peace and Security, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2042191/A_75_634_E.pdf, Zugriff 1.9.2021 

18. Rückkehr 

Es sind zum aktuellen Zeitpunkt mit September 2021 noch keine validen Informationen über dem 

Umgang der Taliban mit Rückkehrern bekannt. 

2. Beweiswürdigung: 

2.1. Zur Person des Beschwerdeführers: 

Die Identität des Beschwerdeführers konnte mangels Vorlage von glaubhaften 

Originaldokumenten nicht bewiesen werden, weshalb hinsichtlich des Namens und des 

Geburtsdatums Verfahrensidentität vorliegt.  

Die Feststellungen zur Staats-, Volksgruppen- und Religionszugehörigkeit des 

Beschwerdeführers, seiner Herkunft, seiner Sprachkenntnis und Schulbildung ergeben sich 

aus dem diesbezüglich glaubwürdigen und gleichlautenden Vorbringen im Rahmen der 

Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes am 21.08.2015, der 

Einvernahme durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl am 07.04.2017 und in der 

mündlichen Beschwerdeverhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht am 10.06.2021. 
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Aufgrund des damit in Zusammenhang stehenden, widersprüchlichen und nicht 

nachvollziehbaren, somit unglaubhaften Fluchtvorbringens (s. dazu unten) ist jedoch nicht 

glaubhaft, dass der Beschwerdeführer in Kabul eine Sporthalle betrieb, weshalb festzustellen 

war, dass er keiner Erwerbstätigkeit nachging. 

Soweit der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung behauptete, dass seine Familie 

aufgrund seiner Fluchtgründe inzwischen in den Iran fliehen habe müssen, ist dies folglich 

ebenso unglaubhaft. Vielmehr war festzustellen, dass seine Eltern und seine Brüder weiterhin 

– wie noch im Administrativverfahren angegeben – in einem Mietshaus in Kabul wohnen und 

sein Vater dort als Taxifahrer arbeitet. Dafür sprechen im Übrigen auch die äußerst vagen 

Angaben des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung, der zwar vorbrachte, mit 

seiner Familie in Kontakt zu stehen, aber weder mitteilen konnte, wann konkret seine Familie 

in den Iran gegangen sei, noch wie sie dort ihren Lebensunterhalt bestreite, zumal er auch 

zunächst erklärte, dass seine Brüder noch zu jung seien, um zu arbeiten, unmittelbar darauf 

aber widersprüchlich aussagte, dass sie auf Arbeitssuche seien (Verhandlungsprotokoll S. 6 f). 

Die Feststellungen zur Verwandtschaft des Beschwerdeführers sowie zum Kontakt mit seiner 

Familie folgen wiederum seinem gleichbleibenden Vorbringen. 

Der Beschwerdeführer gab zuletzt in der mündlichen Verhandlung zu Protokoll, gesund zu 

sein. Dass er strafgerichtlich unbescholten ist, beruht auf einer Einsichtnahme in das 

österreichische Strafregister. 

Das Vorbringen des Beschwerdeführers, in Afghanistan als Mieter einer Sporthalle von 

Terroristen verfolgt worden zu sein bzw. weiterhin verfolgt zu werden, ist aus den folgenden 

Gründen nicht glaubhaft: 

Der Beschwerdeführer gab im Verfahren gleichbleibend an, Mieter einer Sporthalle in Kabul 

gewesen zu sein und die Räumlichkeiten gegen Entgelt an Fußballmannschaften überlassen 

zu haben. Dazu führte er in der Einvernahme durch das Bundesamt für Fremdenwesen und 

Asyl an, dass er ungefähr ab Mai 2015 die Halle gemietet habe, wobei er zu diesem Zeitpunkt 

auch noch Schüler gewesen sei (AS 72 und 73). Dem widersprechend hatte der 

Beschwerdeführer aber in der Erstbefragung vor Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes 

zu Protokoll gegeben, von 2004 bis 2014 die Schule besucht zu haben (AS 11), folglich er im 

Mai 2015 kein Schüler mehr gewesen wäre. Zwar brachte der Beschwerdeführer zu Beginn 

der Einvernahme durch das Bundesamt vor, dass ihm das Protokoll der Erstbefragung nicht 

rückübersetzt worden sei (AS 70), doch lässt sich dies der vom Beschwerdeführer 

unterfertigten Niederschrift nicht entnehmen, zumal er außerdem zu Beginn der einstündigen 
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Erstbefragung angab, den Dolmetscher zu verstehen und am Ende dieser bestätigte, keine 

Verständigungsprobleme gehabt zu haben (AS 11 ff). In der mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht wiederum konnte der Beschwerdeführer nur mehr angeben, im 

Jahr 2015 die Halle gemietet zu haben, ohne nähere zeitliche Angaben machen zu können, 

wobei der Beschwerdeführer wenig plausibel zunächst ins Feld führte, dass sich das Datum 

nach afghanischem Kalender vom gregorianischen Kalender unterscheide, dann aber doch 

wieder nur das Jahr im gregorianischen Kalender nennen konnte (Verhandlungsprotokoll S. 

13). Desweiteren ist die vom Beschwerdeführer beschriebene Art und Weise des Betriebs der 

Sporthalle nicht nachzuvollziehen. In der Einvernahme durch das Bundesamt führte er dazu 

aus, dass er die Halle mit zwei anderen Personen geführt habe und diese 24 Stunden am Tag 

geöffnet gewesen sei (AS 73), wobei er aber nur während seines Schulbesuchs von 07:00 bis 

10:30 Uhr von den beiden anderen Personen vertreten worden sei und die gesamte restliche 

Zeit alleine die Sporthalle betrieben habe. Er habe dort auch schlafen und essen können. Nur 

wenn er nach Hause gehen habe wollen, habe er seinen Vater um Unterstützung gebeten (AS 

75). Der Beschwerdeführer habe auch zwischen 24:00 und 07:00 Uhr Kundschaft gehabt (AS 

76). Es scheint nun aber weder glaubhaft, dass der Beschwerdeführer de facto in der 

Sporthalle lebte, noch ist nachvollziehbar, wann er geschlafen hätte, wenn er rund um die Uhr, 

insbesondere auch während der Nacht, Kundschaft gehabt hätte. Weiters gab der 

Beschwerdeführer in der Einvernahme durch das Bundesamt zu Protokoll, dass sich 

gegenüber der Sporthalle das nationale Sprachzentrum für Urdu befunden habe und dort auch 

Regierungsangehörige sowie ehemalige Krieger der Gruppe „Ghomandian“ gelebt hätten (AS 

74). Im Beschwerdeschriftsatz vom 05.05.2017 wiederum gab der Beschwerdeführer an, dass 

in der Nähe der Halle die Häuser „von den Regierungsleuten Sobgatollah Mojaddadi und 

Masoum Astanehzei“ gelegen seien (AS 211). In der mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht meinte der Beschwerdeführer aber gänzlich anderslautend, dass 

sich gegenüber der Sporthalle ein Ausbildungszentrum der afghanischen Nationalarmee – 

konkret die Marschall-Fahim-Militärakademie – befunden habe, welche dort von den 

Amerikanern unterrichtet worden sei (Verhandlungsprotokoll S. 13, 17 und 18). Der 

Beschwerdeführer machte somit völlig konträre Angaben zur Nachbarschaft der Sporthalle. 

Letztlich muteten auch die Ausführungen des Beschwerdeführers über die vorgeblich 

eingerichtete Webseite für die Sporthalle befremdlich an, nannte er doch in der Einvernahme 

durch das Bundesamt nach dem Domain-Namen gefragt stattdessen seine E-Mail-Adresse und 

meinte, dass er sich an den Domain-Namen nicht mehr erinnern könne, zumal er sich stets mit 

seiner E-Mail-Adresse angemeldet habe (AS 78 f), was jedoch völlig übersieht, dass, um sich 

auf einer Webseite anmelden zu können, diese zunächst mittels ihres Domain-Namens 
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aufgerufen werden muss. Damit ist insgesamt betrachtet nicht glaubhaft, dass der 

Beschwerdeführer in Kabul eine Sporthalle gemietet hatte. 

Sodann gab der Beschwerdeführer in der Erstbefragung vor Organen des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes an, dass „immer wieder“ Personen gekommen seien, die mit „uns“ über 

Religion und den Krieg gegen Ungläubige geredet hätten. Sie hätten gemeint, dass „wir“ junge 

Leute wären und gegen die Ungläubigen kämpfen sollten. Sie hätten „uns“ auch damit 

gedroht, dass sie „uns“ vernichteten würden, sollten „wir“ nicht mitmachen (AS 21). In der 

Einvernahme durch das Bundesamt und in der mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht nannte der Beschwerdeführer aber lediglich zwei Besuche dieser 

Personen, die zudem nur bei ihrem zweiten Besuch über den Kampf gegen die Regierung 

gesprochen hätten und erwähnte nicht, dass jene Personen noch mit einer weiteren Person 

als dem Beschwerdeführer darüber geredet hätten, zumal er in der mündlichen Verhandlung 

ausdrücklich nur von sich selbst sprach (AS 74; Verhandlungsprotokoll S. 9 f), widersprach sich 

somit klar zu seinen Angaben in der Erstbefragung. Auch wenn sich diese gemäß § 19 Abs. 1 

AsylG 2005 nicht auf die näheren Fluchtgründe zu beziehen hat, ist dieser direkte 

Widerspruch, der nicht in ungenannten Details liegt, doch zu würdigen. Der 

Beschwerdeführer, der erst in der mündlichen Verhandlung erstmals ins Feld führte, dass 

diese Personen nicht nur Werbung für den Kampf gegen die Regierung gemacht hätten, 

sondern ihn außerdem dazu aufgefordert hätten, sie zu unterstützen, indem er auf „einige 

Gegenstände“, die sie in die Sporthalle bringen würden, aufpassen sollte 

(Verhandlungsprotokoll S. 9), steigerte in diesem Zusammenhang auch sein Fluchtvorbringen 

erheblich, wobei kein Grund dafür ersichtlich ist, weshalb der Beschwerdeführer dieses Detail 

nicht schon in der Einvernahme durch das Bundesamt oder zumindest im 

Beschwerdeschriftsatz bekanntgab. Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass der 

Beschwerdeführer in der Einvernahme durch das Bundesamt ausdrücklich gefragt wurde, 

wofür diese Personen die Halle verwenden hätte wollen, er diesen Zweck aber nicht erwähnte 

(AS 76). Es ist auch nicht nachvollziehbar, weshalb jene Personen dem Beschwerdeführer – 

obwohl sie ihn nicht kannten – ohne Weiteres derart vertraut hätten, dass sie sich offen als 

Feinde der Regierung deklariert hätten und seine öffentliche Sporthalle zur Lagerung von 

„einigen Gegenständen“ nutzen hätten wollen, konnten sie doch nicht wissen, ob der 

Beschwerdeführer ein Sympathisant ihrer Sache wäre. Sodann gab der Beschwerdeführer in 

der Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu Protokoll, dass „wir“ 

eine Anzeige bei der Polizei gemacht hätten (AS 21), reduzierte dies aber wiederum in der 

Einvernahme durch das Bundesamt und in der mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht auf seine eigene Person (AS 74; Verhandlungsprotokoll S. 10). In 
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der Einvernahme durch das Bundesamt brachte der Beschwerdeführer sodann vor, dass er in 

der Sporthalle in Anwesenheit der Polizei einen Drohanruf erhalten habe und er daraufhin 

seinen Vater angerufen habe, der in weiterer Folge gekommen sei (AS 74). In der mündlichen 

Verhandlung hingegen erklärte der Beschwerdeführer im zeitlichen Widerspruch dazu 

zunächst, dass sein Vater bereits in der Sporthalle gewesen sei, als er den Drohanruf 

bekommen habe (Verhandlungsprotokoll S. 8), um in der Folge doch wieder zur in der 

Einvernahme durch das Bundesamt erzählten Version zurückzukehren 

(Verhandlungsprotokoll S. 10). Gänzlich lebensfremd erscheint, dass trotz dieses Drohanrufs, 

in welchem dem Beschwerdeführer gesagt worden sei, dass er als Verräter getötet werde, die 

Sporthalle nicht geschlossen worden sei, sondern sein Vater, der im Übrigen selbst berufstätig 

war, ihn trotz dieser Gefahr noch vier Tage lang dort vertreten hätte (AS 75). Ein weiterer 

Widerspruch im Vorbringen des Beschwerdeführers findet  sich darin, dass er im Rahmen der 

Einvernahme vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ausführte,  dass die Terroristen 

zu ihm in die Sporthalle gekommen seien, um Fußball zu spielen, während er im Rahmen der 

mündlichen Beschwerdeverhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht angab, „dass sie da 

sind, um Fußball anzuschauen“ (vgl. Verhandlungsprotokoll, S 8 unten). Somit gestalteten sich 

die Ausführungen des Beschwerdeführers zum Kern seines Fluchtvorbringens widersprüchlich 

und unplausibel. 

Ebenso widersprüchlich waren die Äußerungen des Beschwerdeführers in der mündlichen 

Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht zu seiner Ausreise aus Afghanistan. Gab er 

zunächst noch an, dass er nach jenem Vorfall zehn Tage zu Hause verbracht habe, bevor sein 

Vater den Beschluss gefasst habe, dass er Afghanistan verlassen müsse 

(Verhandlungsprotokoll S. 9), meinte er sodann gänzlich widersinnig, dass er bereits zehn Tage 

nach Abschluss des Vertrages mit jenen Personen ausgereist sei (ibid.). In weiterer Folge gab 

er an, dass sein Vater ihm drei bis vier Tage nach dem Vorfall die Kündigung des Mietvertrags 

der Sporthalle gebracht habe, um unmittelbar darauf wiederum zu erklären, dass dies erst 

zehn Tage nach dem Vorfall passiert sei und er dann noch weitere sechs bis sieben Tage in 

Kabul geblieben sei, bevor er das Land verlassen habe (Verhandlungsprotokoll S. 11). 

Unmittelbar darauf hingegen sagte der Beschwerdeführer wieder aus, dass er nur insgesamt 

zehn Tage bis zu seiner Ausreise in Afghanistan verblieben sei und die Polizei seinem Vater 

drei bis vier Tage nach dem Vorfall mitgeteilt habe, dass jene Personen Terroristen seien. Auch 

diese Aussage änderte der Beschwerdeführer aber nochmals ab und gab nun an, dass die 

Polizei ihm dies erst zehn Tage nach dem Vorfall mitgeteilt habe und er dann noch weitere 

sechs bis sieben Tage in Afghanistan geblieben sei (Verhandlungsprotokoll S. 12). Auch wenn 

der Beschwerdeführer zum Schluss der Verhandlung meinte, dass er die diesbezügliche Frage 
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nicht verstanden habe (Verhandlungsprotokoll S. 22), erklärt dies doch nicht dieses Ausmaß 

an Widersprüchlichkeit, sodass auch diese Aussagen gegen den Wahrheitsgehalt der 

angegebenen Fluchtgründe spricht. 

In Zusammenschau mit dem im Übrigen äußerst vagen und oft ausweichenden 

Aussageverhalten des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung – etwa in Hinblick 

auf die behauptete Verhaftung und spätere Freilassung jener Personen 

(Verhandlungsprotokoll S. 5 f, 8 und 12) oder die Visitenkarten des Beschwerdeführers 

(Verhandlungsprotokoll S. 14 f) – besteht insgesamt betrachtet kein Zweifel daran, dass der 

vom Beschwerdeführer angegebene Fluchtgrund nicht der Wahrheit entspricht. 

Andere Fluchtgründe wurden vom Beschwerdeführer weder im behördlichen Verfahren noch 

in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht vorgebracht und sind 

auch vor dem Hintergrund der ins Verfahren eingebrachten Länderberichte nicht 

hervorgekommen. 

Die Feststellungen zu den Lebensumständen des Beschwerdeführers in Österreich folgen 

seinem glaubhaften Vorbringen im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht (Verhandlungsprotokoll S. 19 ff) sowie den dies bestätigenden, 

vorgelegten Unterlagen (AS 83 ff; OZ 13, 20 und 21; Beilagen ./B bis ./D). 

Die Feststellung, dass dem Beschwerdeführer eine Rückkehr nach Afghanistan nicht möglich 

ist, folgt aus den festgestellten, notorischen Ereignissen in Afghanistan seit August 2021. Den 

nach außen teils konzilianten Äußerungen der Taliban stehen inzwischen zahlreiche 

Medienberichte über willkürliche Übergriffe auf die Zivilbevölkerung gegenüber. Vor diesem 

Hintergrund – insbesondere auch der Einnahme sämtlicher wichtiger Städte durch die Taliban 

– und der derzeit aufgrund des Umbruchs nicht nachhaltig und verlässlich beurteilbaren 

Sicherheits- und Versorgungslage ist nicht mit der notwendigen Sicherheit auszuschließen, 

dass der Beschwerdeführer im Falle der Rückkehr der Gefahr ausgesetzt ist, im Zuge von 

Übergriffen der Taliban oder anderer Gruppierungen getötet, verletzt oder misshandelt zu 

werden. Auch in Hinblick auf die unvorhersehbaren weiteren Entwicklungen und den 

notorischen Erfahrungen der Ausgestaltung von Ordnung unter den Taliban in den Jahren 

1996 bis 2001 in Afghanistan ist ihm eine Rückkehr nicht möglich.  

2.2. Zu den Feststellungen zur Situation in Afghanistan: 

Die Feststellungen zur Situation in Afghanistan beruhen auf den angeführten Quellen. Bei den 

Quellen handelt es sich um Berichte verschiedener anerkannter und teilweise vor Ort 
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agierender Institutionen, die in ihren Aussagen ein übereinstimmendes, schlüssiges 

Gesamtbild der Situation in Afghanistan ergeben. Angesichts der Seriosität der angeführten 

Erkenntnisquellen und der Plausibilität der Aussagen besteht kein Grund, an der Richtigkeit 

der Darstellung zu zweifeln. 

3. Rechtliche Beurteilung: 

Das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichtes ist durch 

das VwGVG, BGBl. I 2013/33 i.d.F. BGBl. I 2013/122, geregelt (§ 1 leg.cit.). Gemäß § 58 Abs. 2 

VwGVG bleiben entgegenstehende Bestimmungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieses Bundesgesetzes bereits kundgemacht wurden, in Kraft. 

Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das 

Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des AVG mit 

Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles, die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung 

- BAO, BGBl. Nr. 194/1961, des Agrarverfahrensgesetzes - AgrVG, BGBl. Nr. 173/1950, und des 

Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 - DVG, BGBl. Nr. 29/1984, und im Übrigen jene 

verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß 

anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht 

vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte. 

Gemäß § 6 BVwGG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern 

nicht in Bundes- oder Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. Eine 

derartige Regelung wird in den einschlägigen Normen (VwGVG, BFA-VG, AsylG) nicht getroffen 

und es liegt somit Einzelrichterzuständigkeit vor. 

Zum Spruchteil A) 

3.1. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides: 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf 

internationalen Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 

zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass 

ihm im Herkunftsstaat Verfolgung i.S.d. Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention 

(GFK) droht. Gemäß § 3 Abs. 3 AsylG 2005 ist der Asylantrag bezüglich der Zuerkennung des 

Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche 

Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005) offen steht oder wenn er einen Asylausschlussgrund (§ 6 

AsylG 2005) gesetzt hat. 
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Flüchtling i.S.d. Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK (i.d.F. des Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die 

Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 78/1974) - deren Bestimmungen gemäß § 74 AsylG 2005 

unberührt bleiben - ist, wer sich „aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, 

Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der 

politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht 

in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes 

zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich außerhalb des Landes seines gewöhnlichen 

Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, 

in dieses Land zurückzukehren.“ 

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor 

Verfolgung. Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen 

Situation des Asylwerbers und unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat 

objektiv nachvollziehbar ist (vgl. VwGH 22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 

25.01.2001, 2001/20/0011). Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer 

konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in 

dieser Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde (vgl. VwGH 19.12.2007, 

2006/20/0771). Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität 

in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt 

vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes 

des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Eine 

Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 

Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 

21.12.2000, 2000/01/0131; 25.01.2001, 2001/20/0011). Die Verfolgungsgefahr muss ihre 

Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK nennt (VwGH 

09.09.1993, 93/01/0284; 15.03.2001, 99/20/0128; 23.11.2006, 2005/20/0551); sie muss 

Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes 

seines vorigen Aufenthaltes befindet. 

Gemäß § 3 Abs. 3 Z. 1 und § 11 Abs. 1 AsylG 2005 ist der Asylantrag abzuweisen, wenn dem 

Asylwerber in einem Teil seines Herkunftsstaates vom Staat oder von sonstigen Akteuren, die 

den Herkunftsstaat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherrschen, Schutz 

gewährleistet werden und ihm der Aufenthalt in diesem Teil des Staatsgebietes zugemutet 

werden kann („innerstaatliche Fluchtalternative“). Schutz ist gewährleistet, wenn in Bezug auf 

diesen Teil des Herkunftsstaates keine wohlbegründete Furcht nach Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK 

vorliegen kann (vgl. zur Rechtslage vor dem AsylG 2005 z.B. VwGH 15.03.2001, 99/20/0036; 

15.03.2001, 99/20/0134, wonach Asylsuchende nicht des Schutzes durch Asyl bedürfen, wenn 
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sie in bestimmten Landesteilen vor Verfolgung sicher sind und ihnen insoweit auch zumutbar 

ist, den Schutz ihres Herkunftsstaates in Anspruch zu nehmen). Damit ist - wie der 

Verwaltungsgerichtshof zur GFK judiziert - nicht das Erfordernis einer landesweiten 

Verfolgung gemeint, sondern vielmehr, dass sich die asylrelevante Verfolgungsgefahr für den 

Betroffenen - mangels zumutbarer Ausweichmöglichkeit innerhalb des Herkunftsstaates - im 

gesamten Herkunftsstaat auswirken muss (VwGH 09.11.2004, 2003/01/0534). Das 

Zumutbarkeitskalkül, das dem Konzept einer „inländischen Flucht- oder Schutzalternative“ 

(VwGH 9.11.2004, 2003/01/0534) innewohnt, setzt daher voraus, dass der Asylwerber dort 

nicht in eine ausweglose Lage gerät, zumal wirtschaftliche Benachteiligungen auch dann 

asylrelevant sein können, wenn sie jede Existenzgrundlage entziehen (VwGH 08.09.1999, 

98/01/0614, 29.03.2001, 2000/20/0539). 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 28.03.1995, 

95/19/0041; 27.06.1995, 94/20/0836; 23.7.1999, 99/20/0208; 21.09.2000, 99/20/0373; 

26.02.2002, 99/20/0509 m.w.N.; 12.09.2002, 99/20/0505; 17.09.2003, 2001/20/0177) ist eine 

Verfolgungshandlung nicht nur dann relevant, wenn sie unmittelbar von staatlichen Organen 

(aus Gründen der GFK) gesetzt worden ist, sondern auch dann, wenn der Staat nicht gewillt 

oder nicht in der Lage ist, Handlungen mit Verfolgungscharakter zu unterbinden, die nicht von 

staatlichen Stellen ausgehen, sofern diese Handlungen - würden sie von staatlichen Organen 

gesetzt - asylrelevant wären. Eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung kann nur dann zur 

Asylgewährung führen, wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden 

Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewandt werden kann (VwGH 22.03.2000, 

99/01/0256 m.w.N.). 

Von einer mangelnden Schutzfähigkeit des Staates kann nicht bereits dann gesprochen 

werden, wenn der Staat nicht in der Lage ist, seine Bürger gegen jedwede Übergriffe Dritter 

präventiv zu schützen (VwGH 13.11.2008, 2006/01/0191). Für die Frage, ob eine ausreichend 

funktionierende Staatsgewalt besteht - unter dem Fehlen einer solchen ist nicht „zu 

verstehen, dass die mangelnde Schutzfähigkeit zur Voraussetzung hat, dass überhaupt keine 

Staatsgewalt besteht“ (VwGH 22.03.2000, 99/01/0256) -, kommt es darauf an, ob jemand, der 

von dritter Seite (aus den in der GFK genannten Gründen) verfolgt wird, trotz staatlichen 

Schutzes einen - asylrelevante Intensität erreichenden - Nachteil aus dieser Verfolgung mit 

maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten hat (vgl. VwGH 22.03.2000, 99/01/0256 im 

Anschluss an Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, 2. Auflage [1996] 73; weiters 

VwGH 26.02.2002, 99/20/0509 m.w.N.; 20.09.2004, 2001/20/0430; 17.10.2006, 

2006/20/0120; 13.11.2008, 2006/01/0191). Für einen Verfolgten macht es nämlich keinen 

Unterschied, ob er auf Grund staatlicher Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit 
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einen Nachteil zu erwarten hat oder ob ihm dieser Nachteil mit derselben Wahrscheinlichkeit 

auf Grund einer Verfolgung droht, die von anderen ausgeht und die vom Staat nicht 

ausreichend verhindert wird. In diesem Sinne ist die oben verwendete Formulierung zu 

verstehen, dass der Herkunftsstaat „nicht gewillt oder nicht in der Lage“ sei, Schutz zu 

gewähren (VwGH 26.02.2002, 99/20/0509). In beiden Fällen ist es dem Verfolgten nicht 

möglich bzw. im Hinblick auf seine wohlbegründete Furcht nicht zumutbar, sich des Schutzes 

seines Heimatlandes zu bedienen (vgl. VwGH 22.03.2000, 99/01/0256; 13.11.2008, 

2006/01/0191). 

Aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt sich nicht, dass dem Beschwerdeführer in seinem 

Heimatland Verfolgung aus einem der in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten 

Gründen droht, zumal die Angaben des Beschwerdeführers zu seinen Fluchtgründen – wie 

unter Punkt II.2.1. dargestellt – nicht glaubwürdig waren. 

Auch aus der allgemeinen Lage in Afghanistan lässt sich für den Beschwerdeführer eine 

Zuerkennung des Status eines Asylberechtigten nicht herleiten. Eine allgemeine desolate 

wirtschaftliche und soziale Situation stellt nach ständiger Judikatur des 

Verwaltungsgerichtshofes keinen hinreichenden Grund für eine Asylgewährung dar (vgl. etwa 

VwGH 14.03.1995, 94/20/0798; 17.06.1993, 92/01/1081). Wirtschaftliche Benachteiligungen 

können nur dann asylrelevant sein, wenn sie jegliche Existenzgrundlage entziehen (vgl. etwa 

VwGH 09.05.1996, 95/20/0161; 30.04.1997, 95/01/0529; 08.09.1999, 98/01/0614). Aber 

selbst für den Fall des Entzuges der Existenzgrundlage ist eine Asylrelevanz nur dann 

anzunehmen, wenn dieser Entzug mit einem in der GFK genannten Anknüpfungspunkt - 

nämlich der Rasse, Religion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

Gruppe oder der politischen Gesinnung - zusammenhängt, was im vorliegenden Fall zu 

verneinen wäre. 

Da sohin keine Umstände vorliegen, wonach es ausreichend wahrscheinlich wäre, dass der 

Beschwerdeführer in seiner Heimat in asylrelevanter Weise bedroht wäre, ist die Abweisung 

des Antrages auf internationalen Schutz bezüglich des Status eines Asylberechtigten durch das 

Bundesamt im Ergebnis nicht zu beanstanden. 

3.2. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides: 

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden 

zuzuerkennen, 
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1. der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug 

auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder 

2. dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, 

wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen 

Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der 

Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine 

ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im 

Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 

Die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nach Abs. 

1 AsylG 2005 ist mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 leg.cit. zu verbinden (Abs. 2 leg. 

cit.). Anträge auf internationalen Schutz sind bezüglich der Zuerkennung des Status des 

subsidiär Schutzberechtigten gemäß Abs. 3 leg. cit. abzuweisen, wenn eine innerstaatliche 

Fluchtalternative (§ 11) offen steht. 

§ 8 AsylG 2005 beschränkt den Prüfungsrahmen auf den „Herkunftsstaat“ des Asylwerbers. 

Dies ist dahingehend zu verstehen, dass damit derjenige Staat zu bezeichnen ist, hinsichtlich 

dessen auch die Flüchtlingseigenschaft des Asylwerbers auf Grund seines Antrages zu prüfen 

ist (VwGH 22.4.1999, 98/20/0561; 20.5.1999, 98/20/0300). 

Nach der (zur Auslegung der Bestimmungen zum subsidiären Schutz anwendbaren) Judikatur 

des Verwaltungsgerichtshofes ist Voraussetzung einer positiven Entscheidung nach dieser 

Bestimmung, dass eine konkrete, den Asylwerber betreffende, aktuelle, durch staatliche 

Stellen zumindest gebilligte oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der 

Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbare Gefährdung bzw. Bedrohung vorliege. Die 

Anforderungen an die Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie 

sie bei der Frage des Asyls bestehen (VwGH 8.6.2000, 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits 

längere Zeit zurückliegen, sind daher nicht geeignet, eine positive Entscheidung nach dieser 

Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten, die ihnen einen 

aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, 98/01/0122; 25.1.2001, 2001/20/0011). 

Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen 

Staat abgeschoben wird - auch ohne einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürger-

kriegspartei anzugehören - der konkreten Gefahr einer Verletzung der durch Art. 3 EMRK 

gewährleisteten (oder anderer in § 8 Abs. 1 AsylG 2005 erwähnter) Rechte ausgesetzt wäre, 

so kann dies der Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegenstehen (VwSlg. 15.437 
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A/2000; VwGH 25.11.1999, 99/20/0465; 8.6.2000, 99/20/0203; 8.6.2000, 99/20/0586; 

21.9.2000, 99/20/0373; 25.1.2001, 2000/20/0367; 25.1.2001, 2000/20/0438; 25.1.2001, 

2000/20/0480; 21.6.2001, 99/20/0460; 16.4.2002, 2000/20/0131). Diese in der 

Rechtsprechung zum AsylG 1997 erwähnten Fälle sind nun z.T. durch andere in § 8 Abs. 1 

AsylG 2005 erwähnte Fallgestaltungen ausdrücklich abgedeckt. Die bloße Möglichkeit einer 

dem Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder 

abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat als unzulässig 

erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade 

der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH 25.05.2016, Ra 

2016/19/0036, mit weiteren Nachweisen). 

Gemäß der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs erfordert die Beurteilung des Vorliegens 

eines tatsächlichen Risikos eine ganzheitliche Bewertung der Gefahr an dem für die 

Zulässigkeit aufenthaltsbeendender Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK 

auch sonst gültigen Maßstab des „real risk“, wobei sich die Gefahrenprognose auf die 

persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im 

Zielstaat zu beziehen hat (vgl. VwGH vom 31.03.2005, Zl. 2002/20/0582, Zl. 2005/20/0095). 

Dabei kann bei der Prüfung von außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegenden 

Gegebenheiten nur dann in der Außerlandesschaffung des Antragsstellers eine Verletzung des 

Art. 3 EMRK liegen, wenn außergewöhnliche, exzeptionelle Umstände, glaubhaft gemacht 

sind (vgl. EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid v United Kingdom; 

VwGH 21.08.2001, Zl. 2000/01/0443; VwGH 08.09.2016, Zl. 2016/20/0063). 

Nach § 11 Abs. 1 AsylG 2005 ist der Antrag auf internationalen Schutz von Asylwerbern, denen 

in einem Teil ihres Herkunftsstaates vom Staat oder sonstigen Akteuren, die den 

Herkunftsstaat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherrschen, Schutz 

gewährleistet werden kann und denen der Aufenthalt in diesem Teil des Staatsgebietes 

zugemutet werden kann, abzuweisen (Innerstaatliche Fluchtalternative). Schutz ist 

gewährleistet, wenn in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates keine wohlbegründete 

Furcht nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention vorliegen kann und die 

Voraussetzungen zur Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 Abs. 1 

AsylG 2005) in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates nicht gegeben sind. 

Die Inanspruchnahme der innerstaatlichen Fluchtalternative muss dem Fremden - im Sinne 

eines zusätzlichen Kriteriums - zumutbar sein (Prüfung der konkreten Lebensumstände am 

Zielort); für die Frage der Zumutbarkeit (im engeren Sinn) muss daher ein geringerer Maßstab 

als für die Zuerkennung subsidiären Schutzes als maßgeblich angesehen werden (vgl. 
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Filzwieser/Frank/Kloibmüller/Raschhofer, Asyl- und Fremdenrecht, 2016, § 11 AsylG 2005, 

K15). 

Es muss mit ausreichender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden können, dass der 

Asylwerber in diesem Gebiet Schutz vor asylrechtlich relevanter Verfolgung und vor 

Bedingungen, die nach § 8 Abs. 1 AsylG 2005 die Gewährung von subsidiärem Schutz 

rechtfertigen würden, findet. Sind diese Voraussetzungen zu bejahen, so wird dem Asylwerber 

unter dem Aspekt der Sicherheit regelmäßig auch die Inanspruchnahme der innerstaatlichen 

Fluchtalternative zuzumuten sein. Um von einer zumutbaren innerstaatlichen 

Fluchtalternative sprechen zu können, reicht es nicht aus, dem Asylwerber entgegen zu 

halten, dass er in diesem Gebiet keine Folter oder unmenschliche oder erniedrigende 

Behandlung zu erwarten hat. Es muss ihm vielmehr möglich sein, im Gebiet der 

innerstaatlichen Fluchtalternative nach allfälligen anfänglichen Schwierigkeiten Fuß zu fassen 

und dort ein Leben ohne unbillige Härten zu führen, wie es auch andere Landsleute führen 

können (vgl. VwGH 23.01.2018, Ra 2018/18/0001; 13.12.2018, Ra 2018/18/0533). 

UNHCR hält es in seiner Position zur Rückkehr nach Afghanistan von August 2021 (abrufbar 

unter: https://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites/27/2021/08/DE_UNHCR-

Position_Ruckkehr-Afghanistan-2021-08-20.pdf, vgl. dort insbesondere Punkt 4. und 7.) nicht 

für angemessen, afghanischen Staatsangehörigen internationalen Schutz mit der Begründung 

einer internen Flucht- und Neuansiedlungsperspektive zu verwehren und fordert die Staaten 

aufgrund der volatilen Situation und der sich abzeichnenden humanitären Notlage in 

Afghanistan dazu auf, zwangsweise Rückführungen von afghanischen Staatsangehörigen 

auszusetzen, bis sich die Situation im Land stabilisiert hat und geprüft wurde, wann die 

geänderten Umstände im Land eine Rückkehr in Sicherheit und Würde erlauben. 

Der EGMR setzte am 02.08.2021 im Fall R.A. gegen Österreich im Lichte der aktuellen 

Entwicklung der Sicherheitslage und der Entscheidung des afghanischen Ministeriums für 

Flüchtlinge und Rückführung an die Regierungen der Europäischen Union, vom 08.07.2021 bis 

08.10.2021 keine Abschiebungen zu akzeptieren, mittels vorläufiger Maßnahme gemäß Art. 

39 der Verfahrensordnung des EGMR die Abschiebung eines afghanischen Asylwerbers bis 

31.08.2021 aus (Appl.no. 38335/21). 

Wie schon beweiswürdigend ausgeführt, ist dem Beschwerdeführer aufgrund der sich rasant 

ändernden, sich verschlechternden Lage in Afghanistan, der derzeit aufgrund des Umbruchs 

nicht beurteilbaren Sicherheits- und Versorgungslage und der unvorhersehbaren weiteren 

Entwicklungen die Rückkehr dorthin nicht möglich. Auf Basis der bereits dargestellten 
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Judikatur des EGMR, des Verfassungsgerichtshofs und des Verwaltungsgerichtshofs führt 

aufgrund des festgestellten Sachverhalts die Prüfung der maßgeblichen Kriterien zu dem 

Ergebnis, dass dem Beschwerdeführer bei einer Rückführung nach Afghanistan eine 

Verletzung seiner durch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der durch die Protokolle Nr. 6 oder Nr. 

13 zur Konvention geschützten Rechte droht oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte 

Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 

internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. Eine innerstaatliche 

Fluchtalternative steht dem Beschwerdeführer vor diesem Hintergrund in Einklang mit der 

Position des UNHCR nicht offen. 

Die Rückverbringung des Beschwerdeführers nach Afghanistan steht daher nach dem 

Gesagten in Widerspruch zu § 8 Abs. 1 AsylG 2005. Dem Beschwerdeführer war daher nach 

den genannten Bestimmungen der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den 

Herkunftsstaat Afghanistan zuzuerkennen. 

Zum Spruchteil A) III. 

Gemäß § 8 Abs. 4 AsylG 2005 ist einem Fremden, dem der Status des subsidiären 

Schutzberechtigten zuerkannt wird, vom Bundesamt oder vom Bundesverwaltungsgericht 

gleichzeitig eine befristete Aufenthaltsberechtigung als subsidiär Schutzberechtigter zu 

erteilen. Die Aufenthaltsberechtigung gilt für ein Jahr und wird im Falle des weiteren 

Vorliegens der Voraussetzungen über Antrag des Fremden vom Bundesamt für jeweils zwei 

weitere Jahre verlängert. Nach einem Antrag des Fremden besteht die 

Aufenthaltsberechtigung bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Verlängerung des 

Aufenthaltsrechts, wenn der Antrag auf Verlängerung vor Ablauf der Aufenthaltsberechtigung 

gestellt worden ist. 

Im gegenständlichen Fall hat daher das Bundesverwaltungsgericht gleichzeitig mit der 

Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten dem Beschwerdeführer auch eine 

befristete Aufenthaltsberechtigung für ein Jahr zu erteilen. 

Zum Spruchteil A) IV. 

Aufgrund der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten an den 

Beschwerdeführer waren die Spruchpunkte III. und IV. des angefochtenen Bescheides 

ersatzlos zu beheben. 

Zum Spruchteil B) Unzulässigkeit der Revision: 
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Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen. 

Im vorliegenden Fall ist die ordentliche Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, 

weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung 

abhängt, sondern ausschließlich tatsachenlastig ist. Das Bundesverwaltungsgericht konnte 

sich bei allen erheblichen Rechtsfragen auf eine ständige Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. auf eine ohnehin klare Rechtslage stützen. Die maßgebliche 

Rechtsprechung wurde bei den Erwägungen zu den einzelnen Spruchpunkten des 

angefochtenen Bescheides wiedergegeben. Zur Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung ist die 

zur asylrechtlichen Ausweisung ergangene zitierte Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofs übertragbar. 


